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EU Tax Omnibus: Grundlegende Reform des europaischen Unternehmenssteuerrechts

Hintergrund und Zielsetzung

Die Europaische Kommission hat mit ihrer Arbeitsagenda fir 2026 ein weitreichendes Legislativ-
vorhaben auf den Weg gebracht, das unter dem Namen , Tax Omnibus" firmiert. Es richtet sich
auf eine koordinierte Uberarbeitung mehrerer bestehender EU-Richtlinien im Bereich der direkten
Besteuerung - darunter die ATAD, die Mutter-Tochter-Richtlinie sowie die Zins- und LizenzgebUh-
renrichtlinie. Die Reform verfolgt drei Ubergeordnete Ziele: Vereinfachung des geltenden Regel-
werks, Starkung der Rechtssicherheit sowie Verbesserung der Standortattraktivitat Europas. Die
Kommission plant die formliche Vorlage fur den 24.06.2026; erste inhaltliche Details sind bereits
durchgesickert.

Ausgangslage

Das steuerliche Umfeld fur grenziberschreitend tatige Unternehmen innerhalb der EU ist Uber
Jahrzehnte durch eine Vielzahl européischer Richtlinien zur direkten Besteuerung gepragt wor-
den. Diese verfolgten das Ziel, Doppelbesteuerung abzubauen, den freien Wirtschaftsverkehr im
Binnenmarkt zu unterstitzen und durch einheitliche steuerliche Rahmenbedingungen fir Wettbe-
werbsgleichheit zu sorgen.

In der Praxis haben sich jedoch erhebliche Schwachstellen gezeigt. Das Aufeinandertreffen ver-
schiedener Regelungsschichten, divergierende nationale Umsetzungen und zuletzt die Einflhrung
der globalen Mindestbesteuerung haben das europaische Steuersystem zunehmend unibersicht-
lich gemacht. Unternehmen sehen sich mit wachsenden Compliance-Aufwanden, rechtlichen Un-
sicherheiten und steuerlichen Ergebnissen konfrontiert, die vom Gesetzgeber so nicht beabsich-
tigt waren - mit spurbaren Folgen fir die Wettbewerbsfahigkeit im Binnenmarkt.

Der Tax Omnibus soll diesen Missstdnden begegnen, indem er das unionsrechtliche Gefige im
Steuerbereich koharenter und praktikabler gestaltet, ohne dabei bestehende Schutzstandards zu
untergraben. Die folgende Darstellung basiert auf den bislang bekannt gewordenen Eckpunkten;
die endgiltige Fassung des Kommissionsvorschlags bleibt abzuwarten.

» Zins- und Lizenzgebihrenrichtlinie

Ein wesentlicher Reformbaustein betrifft die Quellensteuerbefreiung auf Zins- und Lizenzzahlun-
gen nach der Richtlinie 2003/49/EG. Bislang greift die Befreiung nur bei Zahlungen zwischen ver-
bundenen Unternehmen, was eine Mindestbeteiligung oder gesellschaftsrechtliche Verbunden-
heit voraussetzt. Dieses Erfordernis soll kinftig entfallen - die Befreiung wirde damit unabhangig
von Beteiligungsverhéltnissen gelten und auch konzernfremde Zahlungsbeziehungen erfassen.

Zugleich sollen die Verfahrenshirden fir die Inanspruchnahme der Quellensteuerbefreiung abge-

baut werden. Insbesondere soll es Mitgliedstaaten verwehrt sein, die Entlastung von einer Vorab-
genehmigung oder einer Prifung zum Zeitpunkt der Zahlung abhidngig zu machen. Nachgelagerte
Kontrollen sowie die Anwendung nationaler Missbrauchsabwehr - einschlieRlich Regelungen zum

wirtschaftlichen Eigentimer - bleiben hingegen unberihrt.

Parallel dazu sollen entsprechende Anpassungen in der FASTER-Richtlinie vorgenommen werden,
um den Zugang zu den Entlastungsverfahren und zur beschleunigten Erstattung zu erleichtern.

Um eine doppelte Nichtbesteuerung auszuschlielen, ist vorgesehen, die Quellensteuerbefreiung
zu versagen oder den Abzug von Betriebsausgaben auszuschlieBen, wenn die Ertrage beim Emp-
fanger nicht oder mit einem Steuersatz von null besteuert werden. Eine Ausnahme gilt, wenn der
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Empfanger einer qualifizierten nationalen Erganzungssteuer im Rahmen von Pillar Il unterliegt,
ohne dabei von Erstattungen oder mittelbaren Steuervorteilen zu profitieren.

» Mutter-Tochter-Richtlinie

Ahnlich wie bei der Zins- und Lizenzgebihrenrichtlinie ist auch eine Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs der Mutter-Tochter-Richtlinie (2011/96/EU) geplant. Die Mindestbeteiligungs-
quote und die Mindesthaltedauer als Voraussetzungen fir die Quellensteuerbefreiung auf Gewinn-
ausschittungen sollen gestrichen werden. Auch hier sind vereinfachte Verfahren angestrebt, die
eine aufwandige Prifung im Vorfeld der Zahlung Uberflissig machen.

Neu ist zudem die vorgesehene Einbeziehung von Pensionsfonds in den Anwendungsbereich der
Richtlinie - unabhangig von ihrer jeweiligen Rechtsform.

Als Folge des ausgeweiteten Anwendungsbereichs soll das Betriebsausgabenabzugsverbot fur
Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an Tochtergesellschaften kinftig erst ab ei-
ner Beteiligungsquote von mindestens zehn Prozent greifen.

» Fusionsrichtlinie

Die gesellschaftsrechtlichen Reformen der vergangenen Jahre - insbesondere die Richtlinien
2017/1132 und 2019/2121 - haben zu einer zunehmenden Diskrepanz zwischen dem gesell-
schaftsrechtlichen Handlungsrahmen und dem steuerrechtlichen Anwendungsbereich der Fusi-
onsrichtlinie (2009/133/EG) gefihrt.

Die geplante Uberarbeitung soll diese Licke schlieBen und beide Regelungsbereiche enger ver-
zahnen. Konkret ist vorgesehen, die steuerliche Beginstigung auf die vereinfachte Verschmel-
zung (simplified merger) sowie die Ausgliederung (division by separation) auszuweiten. Dariber
hinaus soll die Richtlinie kinftig auch grenziberschreitende Formwechsel erfassen, die bislang im
Wesentlichen auf die Sitzverlegung einer Européischen Gesellschaft (SE) oder Europaischen Ge-
nossenschaft (SCE) beschrankt waren.

» Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)

Den grofiten Reformumfang weisen die geplanten Anderungen der ATAD-Richtlinien (2016/1164
und 2017/952) auf.

Steuerliche FUE-FGrderung: Erstmals soll die ATAD um einen Mindeststandard fir die steuerliche
Begunstigung von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen erganzt werden. Vorgesehen ist
ein Sofortabzug oder wahlweiser Abzug Uber vier Folgejahre fir Investitionskosten (CAPEX) in ab-
nutzbare Wirtschaftsgiter, die zumindest in den ersten drei Jahren ausschlielllich fir FUE-Zwecke
genutzt werden.

Zinsschranke: Die Zinsabzugsbeschrankung soll starker vereinheitlicht werden. MalRgeblich bleibt
die Begrenzung auf 30 Prozent des EBITDA; abweichende nationale Regelungen sollen entfallen.
Der Freibetrag fur Nettozinsaufwendungen wird auf finf Millionen Euro festgelegt und soll zukinf-
tig indexiert werden. Mitgliedstaaten, die derzeit eine Freigrenze vorsehen - wie Deutschland -,
waéren zur Anpassung verpflichtet.

Inhaltlich soll der Anwendungsbereich der Zinsschranke eingeschrinkt werden: Fremdfinanzierun-
gen durch unabhangige Dritte fir operative Tatigkeiten sowie Situationen, in denen das EBITDA
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gegeniUber dem Vorjahr um mindestens 50 Prozent eingebrochen ist, sollen von der Beschran-
kung ausgenommen werden. Weitere Ausnahmen sind fur die Finanzierung langfristiger Infra-
strukturprojekte im 6ffentlichen Interesse sowie fir RUstungsgiter vorgesehen.

Hinzurechnungsbesteuerung: Erhebliche Anpassungen sind auch bei den Regelungen zur Besteu-
erung beherrschter auslandischer Unternehmen (CFC-Besteuerung) geplant. Da die ATAD-Vor-
schriften und die zwischenzeitlich eingefihrten Pillar-1I-Regelungen in weiten Teilen denselben
Sachverhalt erfassen, drohen Doppelbesteuerung und unnétiger Compliance-Aufwand.

Der Vorschlag sieht daher vor, Pillar-ll-pflichtige Steuerpflichtige grundsatzlich aus dem Anwen-
dungsbereich der Hinzurechnungsbesteuerung herauszunehmen. Gleiches soll fir Konstellationen
gelten, in denen die oberste Muttergesellschaft einem qualifizierten Side-by-Side-Regime unter-
liegt. Kleine und mittlere Unternehmen sollen vollstandig von der Hinzurechnungsbesteuerung
befreit werden. Ergdnzend ist eine Vereinheitlichung der hinzurechnungspflichtigen Einkinfte vor-
gesehen.

Hybride Gestaltungen: Der Anwendungsbereich der Vorschriften zu hybriden Inkongruenzen soll
deutlich reduziert werden. Insbesondere der Tatbestand der importierten Besteuerungsinkongru-
enz soll gestrichen werden - eine Regelung, die in der Praxis als Uberschiellend und fir Steuer-
pflichtige wie Finanzbehdrden gleichermallen aufwandig kritisiert wird.

Allgemeine Missbrauchsvermeidungsregel (GAAR): Schliellich soll die GAAR klarstellend auf alle

Steuerarten ausgeweitet werden, denen Unternehmen unterliegen - einschlielilich Quellensteu-

ern und Erganzungssteuern im Zusammenhang mit der globalen Mindestbesteuerung. Damit sol-
len bestehende Auslegungsunklarheiten Gber den sachlichen Anwendungsbereich beseitigt wer-
den.

» Streitbeilegung

Auch die Richtlinie 2017/1852 Uber Steuerstreitbeilegungsverfahren in der EU soll reformiert wer-
den. Die Anderungen zielen auf schlankere Verfahren, einen erleichterten Zugang zum Schiedsver-
fahren und mehr Vorhersehbarkeit fir Steuerpflichtige.

Im Einzelnen: Der Begriff der ,,betroffenen Person" soll weiter gefasst werden. Das Gebot der
.gleichzeitigen" Beschwerdeeinlegung wird durch ein 30-Tage-Fenster ersetzt - eine Neuerung,
die insbesondere der in Deutschland praktizierten formalistischen Auslegung entgegenwirkt. Be-
horden sollen zudem bereits vor Ablauf der zweijdhrigen Einigungsfrist signalisieren mUssen,
wenn eine Einigung zwischen den beteiligten Staaten nicht zu erwarten ist, um einen frGheren Zu-
gang zum Schiedsverfahren zu erméglichen.

Unzulassigkeitsgrinde fir Streitbeilegungsbeschwerden werden kinftig abschlieRend definiert;
bei drohender Zurickweisung erhalt der Antragsteller eine 30-tagige Frist zur Nachbesserung. Fir
den deutschen Kontext besonders relevant ist die Regelung, dass parallel laufende Verstandi-
gungsverfahren auf anderer Rechtsgrundlage bei Einreichung einer Streitbeilegungsbeschwerde
kUnftig lediglich ausgesetzt - und nicht mehr endgultig beendet - werden. Erst im Fall der An-
nahme der Beschwerde werden diese abschlielend eingestellt; bei Nichtannahme leben sie wie-
der auf.

Ausblick

Berichten zufolge strebt die Europaische Kommission zigige Beratungen im Rat an. Ein verbindli-
cher Zeitplan fir das Gesetzgebungsverfahren - das Einstimmigkeit im Kreis der EU-Finanzminis-
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ter erfordert - steht indes noch nicht fest. Einzelne Mitgliedstaaten kdnnten die Beratungen er-
heblich verzégern und bis in das Jahr 2027 strecken, sofern sie den Reformvorschlagen kritisch
gegenlberstehen.

Parallel zum Tax Omnibus ist fir Ende Juni 2026 auch eine umfassende Neugestaltung der EU-
Amtshilferichtlinie unter dem Titel ,DAC-Recast" angekindigt. Inhaltliche Details hierzu liegen bis-
lang noch nicht vor.

Bundestag/Bundesrat: Neuntes Gesetz zur Anderung von Vorschriften im Steuerberatungsrecht
sowie im Steverrecht

Am 08.05.2026 hatte der Bundesrat dem vom Bundestag am 24.04.2026 beschlossenen Neunten
Gesetz zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Anderung weiterer steuerrechtlicher
Vorschriften (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 14/2026) seine Zustimmung verweigert (vgl. hierzu TAX
WEEKLY # 15/2026). Hintergrund war die Frage der Gegenfinanzierung der in dem Gesetz vorge-
sehenen EinfGhrung der bis zum 30.06.2027 befristeten Méglichkeit der Gewahrung steuerfreier
Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu einem Betrag von 1.000 Euro zur Ab-
milderung der gestiegenen Preise (Entlastungspramie).

Die Politik hat sich dann darauf verstandigt, keinen Vermittlungsausschuss anzurufen. Um aber die
gesetzliche Umsetzung der erforderlichen Anderungen im Steuerberatungsgesetz, Gewerbesteu-
ergesetz und Grunderwerbsteuergesetz dennoch sicherzustellen, wurden die Regelungen des
vom Deutschen Bundestag beschlossenen und dann vom Bundesrat gestoppten Gesetzes statt-
dessen 1:1 zum Gegenstand einer neuen Gesetzesinitiative der Bundestagsfraktionen der
CDU/CSU und SPD gemacht. Nur die im urspringlichen Gesetzesbeschluss enthaltene steuer-
und sozialversicherungsfreie Entlastungspramie von bis zu 1.000 Euro wurde nicht in diese Geset-
zesinitiative der Fraktionen aufgenommen und ist damit vom Tisch. Das zur Beschleunigung des
Verfahrens aus der Mitte des Bundestags eingebrachte Neunte Gesetz zur Anderung von Vor-
schriften im Steuerberatungsrecht sowie im Steuerrecht (vgl. zu den steuerlichen Inhalten noch-
mals ausfUhrlich TAX WEEKLY # 16/2026) wurde nun am 11.06.2026 vom Bundestag beschlossen
und passierte am 12.06.2026 auch bereits final den Bundesrat. Zusatzlich eingefigt hat der Bun-
destag lediglich eine Anderung von § 3 Nr. 73 EStG, die mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft tre-
ten soll (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des BT-Finanzausschusses).

BMF: Darstellung eines Einfuhrumsatzsteuer-Verrechnungsmodells

Die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) wird bei der Einfuhr von Waren festgesetzt und ist grundsatzlich
zusammen mit den Zollabgaben zu entrichten. Da der Zeitpunkt der Zahlung der EUSt an die Zoll-
verwaltung und die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs regelmallig voneinander abweichen,
kommt es zu einem negativen Cashflow fir die betroffenen Unternehmen. In der Vergangenheit
wurde unter der Voraussetzung, dass ein zollrechtlicher Zahlungsaufschub bewilligt ist, die Fallig-
keitsfrist der Einfuhrumsatzsteuer verschoben. Nach der Neuregelung des § 21 Abs. 3a UStG ver-
langert sich die Falligkeitsfrist der EUSt dann auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr folgenden
Monats. Diese Regelung findet seit dem 01.12.2020 Anwendung (vgl. TAX WEEKLY # 37/2020).

Zur Beseitigung dieser Belastung hat die Finanzverwaltung den bereits seit langem von der Wirt-
schaft geforderten Entwurf eines Verrechnungsmodells fir die EUSt vorgestellt: Danach soll die
fallige EUSt nicht mehr unmittelbar bei der Anmeldung an den Zoll entrichtet werden, sondern
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bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern in deren Umsatzsteuervoranmeldung erfasst und
gleichzeitig als Vorsteuerposten geltend gemacht werden kénnen.

Das Verrechnungsmodell soll, ausgenommen Kleinunternehmer, fir alle Unternehmer mit einer
Dauerfristverlangerung gelten, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Diese sollen der Finanz-
verwaltung durch eine gesonderte Erklarung ihre Teilnahme am Verrechnungsmodell mitteilen
koénnen. Bei der Abgabe einer Zollanmeldung fir einen solchen Unternehmer wirde die Zollbe-
horde dann einen Grundlagenbescheid erlassen, der die Bemessungsgrundlage fir die EUSt und
den Steuersatz enthalt. Diese Daten wirden vom Zoll automatisiert an die Finanzverwaltung der
Lander Ubermittelt werden. Dort soll dann eine Aufsummierung der im Anmeldezeitraum der Um-
satzsteuer-Voranmeldung fir den Unternehmer mitgeteilten Bemessungsgrundlagen erfolgen. Die
aufsummierten und nach Steuersitzen getrennten Bemessungsgrundlagen der im Anmeldezeit-
raum angefallenen EUSt sollen Gber das IT-Verfahren ELSTER in der Umsatzsteuer-Voranmeldung
des Unternehmers unveranderbar vorausgefillt zur Verfigung gestellt werden.

Bei EinfGhrung des Verrechnungsmodells ware geplant, gleichzeitig die Fristenlésung in § 21
Abs. 3a UStG aufzuheben. Fir Beteiligte, die sich gegen die (freiwillige) Teilnahme am Verrech-
nungsmodell entscheiden oder die von der Teilnahme am Verrechnungsmodell ausgeschlossen
sind, wirde damit wieder zu einem einheitlichen Falligkeitstermin fir Zdlle und EUSt zurickge-
kehrt.

Konkrete Umsetzungstermine sind in dem Konzeptpapier nicht festgehalten, allerdings wurde es
bereits mit den Wirtschaftsverbanden diskutiert.

BFH: VerfassungsmaRigkeit der Zinssatzregelung von 5,5 % im Bewertungsrecht

Der BFH hat mit Urteil vom 04.01.2026 (Il R 35/23) entschieden, dass der Zinssatz des § 14 Abs. 1
Satz 3 BewG in Hohe von 5,5 % bei der Bewertung einer auf die Lebensdauer des Berechtigten zu
entrichtenden monatlichen Geldrente fir Zwecke der Schenkungsteuer nicht gegen Art. 3 Abs. 1
GG verstolit.

Im Streitfall hatte der Onkel X der Klagerin im Jahr 2019 das Eigentum an einem Grundstick Uber-
tragen. Im Gegenzug verpflichtete sich die Kldgerin u.a., an X auf dessen Lebensdauer beginnend
ab dem 01.01.2020 eine monatliche Geldrente in Hohe von 1.000 € zu zahlen. Diese Belastung
mindert die Bereicherung der beschenkten Klagerin.

Strittig war nun aber die Berechnung des Kapitalwerts der zugunsten von X versprochenen Geld-
rente. Das Finanzamt ging insoweit von einem - im Ausgangspunkt unstreitigen - Jahreswert von
12.000 € aus. Diesen Betrag multiplizierte es gemall § 14 Abs. 1 Satz 2 BewG mit dem sich aus
der amtlichen Sterbetafel ergebenden Vervielfaltiger von 7,242 aufgrund des am 01.01.2020 voll-
endeten 78. Lebensjahrs des Schenkers (vgl. BMF-Schreiben vom 02.12.2019, BStBI 1 2019, 1288).
Hieraus errechnete das Finanzamt einen Kapitalwert in Hohe von 86.904 € und zog diesen fur die
Berechnung der Schenkungsteuer heran. Hiergegen brachte die Klagerin vor, der bei der Ermitt-
lung des Kapitalwerts zugrunde gelegte Vervielfaltiger von 7,242 beruhe auf dem in § 14 Abs. 1
Satz 3 BewG normierten Zinssatz von 5,5 %, was im Streitjahr 2019 realitatsfern und deshalb ver-
fassungswidrig sei. Es liege ein strukturelles Niedrigzinsniveau vor. Deshalb misse der notariell
vereinbarte Zinssatz in Hohe von 0,5 % zugrunde gelegt werden.

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Das Finanzamt habe bei der Anwendung von § 12 Abs. 1 des

ErbStG i.V.m. § 14 Abs. 1 Satz 1 BewG den Wert der vertraglich vereinbarten Geldrente zutref-

fend ermittelt und dem angefochtenen Schenkungsteuerbescheid zugrunde gelegt. Die Regelung
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des § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG - mit der Festschreibung des Zinssatzes von 5,5 % - in der im Streit-
jahr 2019 geltenden Fassung sei nicht wegen Verstolles gegen Art. 3 Abs. 1 GG verfassungswid-
rig. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in seinem Beschluss vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, nach der die Vollverzinsung gemaR § 233a i.V.m.

§ 238 AO mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar sei, soweit diese fir Verzinsungszeitraume ab dem
01.01.2014 monatlich 0,5 % (6 % pro Jahr) betragen habe, sei auf die Regelung des § 14 Abs. 1
Satz 3 BewG nicht zu Ubertragen.

Der BFH hat nun im Ergebnis diese materiell-rechtliche Auffassung der Vorinstanz bestatigt. Der
Zinssatz in Hohe von 5,5 % sei verfassungsgemal. Das BVerfG habe zwar im Zusammenhang mit
der sog. Vollverzinsung nach § 233a AO den dort seinerzeit festgeschriebenen, typisierenden -
hohen - Zinssatz in Hohe von 6 % angesichts einer langanhaltenden Niedrigzinsphase fur verfas-
sungswidrig angesehen. Diese Entscheidung des BVerfG vom 08.07.2021 zur Verfassungswidrig-
keit der Regelung zur Vollverzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach
§ 233a AO konne aber nicht auf die Bewertung lebenslanglicher Nutzungen und Leistungen ge-
mal § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG Ubertragen werden. Die Sachverhalte seien nicht vergleichbar.

Bei der Vollverzinsung werden Zinsen fUr einen bestimmten Zeitraum, in dem Kapital entweder
dem Fiskus oder den Steuerpflichtigen vorenthalten wurde, festgesetzt. Dadurch sollen die durch
die unterschiedliche zeitliche Heranziehung zur Steuer entstehenden Belastungsunterschiede zwi-
schen den Steuerpflichtigen ausgeglichen werden. Demgegeniber gehe es bei der Bewertung
lebenslanger Nutzungen und Leistungen um eine Prognoseentscheidung, die einen sehr langen
und - aufgrund der AnkniUpfung an das Lebensalter - ungewissen Zeitraum umfassen kénne.

Hierbei fungiere der Zinssatz von 5,5 % als sogenannter Normalzinssatz fir die Barwertermittlung
(Kapitalwertermittlung) wiederkehrender Leistungen zu den jeweiligen Bewertungsstichtagen. Er
soll als mittlerer (aus Vergangenheitswerten abgeleiteter) Wert die Ublichen Schwankungen des
Zinsniveaus am Kapitalmarkt beriUcksichtigen, um zu verhindern, dass sich die dem Kapitalmarkt
immanenten Zinsschwankungen auf die Bewertung einer Kapitalforderung, die langere Zeitspan-
nen umfasst, in einem nicht vertretbaren Ausmal auswirken. Insoweit sei ein Zinssatz in Hohe von
5,5 % auch in einer aktuellen Niedrigzinsphase gerechtfertigt.

Es liege in Bezug auf § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG auch keine Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3
Abs. 1 GG im Verhaltnis zu Regelungen des Bewertungsgesetzes vor, die einen anderen Zinssatz
als 5,5 % der Bewertung zugrunde legen. Soweit nach § 15 Abs. 1 BewG der einjahrige Betrag
der Nutzung einer Geldsumme nur dann zu 5,5 % anzunehmen ist, wenn kein anderer Wert fest-
steht, betreffe dies einen nicht vergleichbaren Sachverhalt, ndmlich einen sehr kurzen Zeitraum.
Mittelfristige Zinsschwankungen, die mit dem starren Zinssatz des § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG (vgl.
zu ahnlichen Regelungen: § 12 Abs. 3 Satz 2, § 13 Abs. 3 Satz 2 BewG) ausgeglichen werden sol-
len, konnen in dem kurzen Zeitraum von einem Jahr nicht auftreten.

BFH: Kein Abzugsverbot nach § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG auf Gewinnminderungen aus Zinsforde-
rungen - Nahestehen im Sinne von § 8b Abs. 3 Satz 5 KStG bei Beteiligung natirlicher Personen

Im Urteil vom 01.04.2026 (I R 11/24) hatte der BFH Uber die Frage zu entscheiden, ob und in wel-
chem Umfang Gewinnminderungen aus Zinsforderungen im Zusammenhang mit konzerninternen
Darlehensbeziehungen unter das gesetzliche Abzugsverbot nach § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG fallen.
Daneben musste der BFH klaren, wie der Begriff des ,Nahestehens" im Sinne des § 8b Abs. 3

Satz 5 KStG auszulegen ist.
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Im Urteilsfall war A im Jahr 2013 (Streitjahr) Alleingesellschafter und GeschaftsfUhrer der A-GmbH
(Klagerin). A war daneben auch an einer anderen GmbH (B-GmbH) beteiligt, bis 2010 deren Ge-
schaftsfUhrer und bis Anfang 2012 Prokurist. Im Streitjahr war er an der B-GmbH zu 66 % beteiligt,
wahrend die restlichen Anteile in Hohe von 34 % vom Geschaftsfihrer B gehalten wurden.

Im Jahr 2012 gewahrte die Klagerin der B-GmbH zwei Darlehen. Am 29.11.2013 schlossen die Kla-
gerin und die B-GmbH eine Rangricktrittsvereinbarung. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die
Klagerin "zur Vermeidung/Beseitigung einer etwa gegebenen oder in Zukunft auftretenden Uber-
schuldung" der B-GmbH mit ihren Forderungen aus den oben angegebenen Darlehen hinter die
Forderungen i.S.d. § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO in der fur das Streitjahr geltenden Fassung zuricktritt.
Auf Zinsen ab dem 01.01.2013 verzichtete die Klagerin ausdricklich.

Aufgrund dieser Vereinbarung erfasste die Klagerin Ende 2013 fir die Forderungen erfolgswirk-
same Einzelwertberichtigungen. Des Weiteren buchte die Klagerin erfolgswirksam den Zinsver-
zicht. Ein Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen der B-GmbH wurde
mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden Masse im Jahr 2014 abgewiesen.

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die geltend gemachten Gewinnminderungen nach

§ 8b Abs. 3 Satz 3 bis 7 KStG nicht zu bericksichtigen seien. Der hiergegen erhobenen Klage
beim Finanzgericht wurde nur insoweit stattgegeben, als die vom Finanzamt nicht bericksichtig-
ten Gewinnminderungen auch Zinsforderungen enthielten.

Nunmehr hat der BFH das vorinstanzliche Urteil aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurUckverwiesen. Es sei zwar zutreffend davon
ausgegangen, dass Gewinnminderungen aus Zinsforderungen nicht von § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG
erfasst wirden. Allerdings habe das Finanzgericht in Bezug auf die Klageabweisung im Ubrigen
(Abschreibung der eigentlichen Darlehensforderung selbst) rechtsirrig angenommen, dass § 8b
Abs. 3 Satz 5 KStG auch eine Nahebeziehung zu einer natirlichen Person erfasse.

Die Regelung des § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG erfasse Gewinnminderungen, die im Zusammenhang
mit dem in Absatz 2 genannten Anteil entstehen. Zu den Gewinnminderungen i.S.d. Satzes 3 ge-
hoérten nach Satz 4 auch Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung
oder aus der Inanspruchnahme von Sicherheiten, weil diese an die Stelle des Anteils treten kon-
nen, dessen gewinnwirksame Wertminderung nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG ausgeschlossen
werde. Die Norm beziehe mithin also zur Umgehungsvermeidung nur solche wirtschaftlich ver-
gleichbaren Rechtshandlungen ein, welche die Kérperschaft eigenkapitalahnlich finanzieren. Zins-
forderungen korrespondierten insoweit aber weder mit der Steuerfreiheit nach § 8b Abs. 2 KStG
noch wirden sie in irgendeiner Weise wirtschaftlich an die Stelle des Anteils treten.

Den Zinsforderungen liege auch keine einer Darlehensgewahrung wirtschaftlich vergleichbare
Rechtshandlung i.S.d. § 8b Abs. 3 Satz 7 KStG zugrunde. Denn dafir ware es erforderlich gewe-
sen, dass die Forderungen Uber einen langeren Zeitraum nicht erfillt worden seien, weshalb sie
deshalb wirtschaftlich als Darlehensgewahrung zu qualifizieren waren. Eine solche Konstellation
liege im Streitfall jedoch nicht vor.

Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts sei § 8b Abs. 3 Satz 5 KStG, wonach der Ausschluss
von Gewinnminderungen auch fur diesem Gesellschafter nahestehende Personen im Sinne des § 1
Abs. 2 AStG gelte, nicht dahingehend auszulegen, dass Satz 4 auch fir die Konstellation einschl3-
gig sei, in der die Darlehensgewahrung oder Inanspruchnahme von Sicherheiten durch bezie-
hungsweise bei einer Kérperschaft erfolge, an der eine natUrliche Person beteiligt sei, die auch
Gesellschafter der darlehensaufnehmenden Gesellschaft sei und deshalb das Nahestehen i.S.d. § 1
Abs. 2 AStG vermittele. Dies ergebe sich bereits aus dem klaren Wortlaut des § 8b Abs. 3 Satz 5
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KStG. Denn wenn es dort heildt, dass die in Satz 4 angeordnete Regelung auch fur "diesem Gesell-
schafter” nahestehende Personen i.S.d. § 1 Abs. 2 AStG gelte, dann werde dadurch offensichtlich,
dass nur der Gesellschafter i.S.d. Satzes 4 gemeint sei und er deshalb keine natirliche Person sein
konne. Insbesondere fUhre die Beteiligung einer natirlichen Person an zwei Kapitalgesellschaften
nicht dazu, dass samtliche Geschaftsbeziehungen zwischen diesen Gesellschaften dem Abzugs-
verbot unterfielen. Eine solche extensive Auslegung wirde den Anwendungsbereich der Vor-
schrift Gber seinen Wortlaut hinaus erheblich ausdehnen und ware mit dem Ausnahmecharakter
des Abzugsverbots nicht vereinbar.

Die Sache war aber nicht spruchreif und die Vorentscheidung letztlich insgesamt aufzuheben,
weil das Finanzgericht - von seinem rechtlichen Standpunkt aus konsequent - der vom Finanzamt
in seiner Revision zu Recht aufgeworfenen Frage nicht nachgegangen ist, ob im Streitfall eine Ge-
winnkorrektur auf der Grundlage von § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG (vGA) geboten ist. Das Finanzgericht
hatte bezogen auf das Vorliegen von vGA der Klagerin an ihren Alleingesellschafter A keine hinrei-
chenden Feststellungen getroffen.

BFH: Unentgeltliche Ratenzahlungsvereinbarung - Grundsatzlich keine Einkiinfte aus Kapitalver-
mogen

Der BFH hatte im Urteil vom 24.03.2026 (VIII R 30/24) Uber die Frage zu entscheiden, ob eine un-
entgeltliche Ratenzahlungsvereinbarung bei einer entgeltlichen Ubertragung eines Vermogens-
gegenstands im Privatvermogen zu EinkiUnften aus Kapitalvermogen fihrt.

Im Streitfall veraulRerten die Klager im Jahr 2021 ihr GrundstiUck an ihre Tochter, welches sich seit
Uber 10 Jahren in ihrem Eigentum befunden hatte. Der Kaufpreis wurde zunichst gestundet, die
Tochter hatte an die Klager jeweils zum 1. eines Monats eine Kaufpreisrate in zuvor bestimmter
Hohe zu entrichten. Eine Verzinsung wurde nicht vereinbart. Die in diesem Verzicht liegende
Kaufpreisreduzierung wurde der Tochter geschenkt.

Die Klager erklarten im Zusammenhang mit der VerduBerung des Grundsticks keine Kapitaler-
trage. Demgegeniber ermittelte das Finanzamt ausgehend von der Summe der in den Streitjah-
ren 2021 und 2022 von der Tochter an die Klager geleisteten Teilzahlungen gemall § 12 Abs. 3
BewG eine Barwertminderung der Kaufpreisforderung als Tilgungsanteil und behandelte die Diffe-
renz als Zinsanteil. Dieser sei bei den Klagern je zur Halfte als Kapitalertrag gemal § 20 Abs. 1

Nr. 7 EStG zuzurechnen und nach dem gesonderten Tarif gemal § 32d Abs. 1 EStG zu versteuern.
Die hiergegen gerichtete Klage beim Finanzgericht hatte Erfolg.

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz im Ergebnis hinsichtlich der fehlenden Tatbe-
standsvoraussetzungen fir die Annahme von steuerpflichtigen Kapitalertragen bestatigt. Die Kla-
ger hatten in den Streitjahren aus der Vereinnahmung der Kaufpreisraten weder steuerpflichtige
Ertrage gemall § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 1 EStG noch Kapitalertrage ge-
mal § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG und auch keinen Riuckzahlungsgewinn gemall § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7,
Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 EStG erzielt. Allerdings sei das Finanzgericht zu Unrecht wegen der
unentgeltlichen Stundung des Kaufpreises von einer freigebigen Zuwendung gemall § 7 Abs. 1
Nr. 1 ErbStG ausgegangen.

Steuerpflichtige Ertrage gemal § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 1 EStG aus Er-
tragsanteilen wirden die Vereinbarung eines Leibrentenrechts voraussetzen. Die Klager hatten
aber das bebaute Grundstick gegen Kaufpreisraten und nicht gegen Einraumung eines Leibren-
tenrechts veraullert.
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Zwar liege in der unentgeltlichen Stundung einer Kapitalforderung eine KapitalUberlassung i.S.d.
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Ein Entgelt fUr diese Kapitaliberlassung sei aber grundsatzlich nicht anzu-
nehmen, wenn die Vertragspartner wie im Streitfall die zinslose Stundung einer sonstigen Kapital-
forderung vereinbart hatten, es sei denn, die Vereinbarung kénne aus allgemeinen Grinden der
Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden oder die Annahme einer entgeltlichen Stundung
wirde entgegen dem Vereinbarten gesetzlich angeordnet werden.

Die Vereinbarung einer vollentgeltlichen Ubertragung von Wirtschaftsgiitern im Privatvermdgen
bei zinsloser Stundung des Kaufpreises sei zivilrechtlich méglich und misse auch steuerlich
grundsatzlich anerkannt werden. Auch wenn eine solche Vereinbarung unter fremden Dritten
nicht Ublich sei, geniUge dies nicht, um ihr von vornherein (und allgemein) die steuerliche Aner-
kennung zu versagen.

Eine entgeltliche Stundung des Kaufpreises sei bei vollentgeltlicher Ubertragung von Wirtschafts-
gutern im Privatvermogen und vereinbarter sowie steuerlich anzuerkennender unentgeltlicher
Stundung der Kaufpreisforderung auch nicht gesetzlich angeordnet. Entgegen der bislang ergan-
genen BFH-Rechtsprechung biete die Vorschrift des § 12 Abs. 3 BewG hierfir keine ausreichende
gesetzliche Grundlage. Weder verweise § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG auf § 12 Abs. 3 BewG, noch wirke
§ 12 Abs. 3 BewG im Anwendungsbereich des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG in sonstiger Weise steuerbe-
grindend.

Auch konne sich keine Besteuerung auf der Grundlage eines sog. Rickzahlungsgewinns gemal

§ 20 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 20 Abs. 2 EStG ergeben. Ein solcher ware zwar dann méglich, wenn die

Einziehung der Raten zu einer Gegenleistung oberhalb der Anschaffungskosten dieser Forderung

fGhren wirde. Dies sei aber dann nicht der Fall, wenn sich die Anschaffungskosten der Kaufpreis-

forderung nach dem Wert des verduBerten Grundsticks bestimmen und dieser Wert dem verein-
barten Kaufpreis entspreche. Bei einer solchen Konstellation erzielen - wie im Streitfall - die Ver-

kaufer ausschlielllich Tilgungsbetrage, die die Anschaffungskosten der Forderung nicht Uberstei-

gen. Mithin konnten auch keine Zinsertrage entstehen.

Schlielllich kénne aus den Vorschriften der § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1
EStG keine Rechtsgrundlage entnommen werden, fir die Anschaffungskosten der Forderung eine
Aufteilung des nominalen Forderungsbetrags in einen wirtschaftlich oder gemaR § 12 Abs. 3
BewG zu ermittelnden Barwert und einen sich hieraus ergebenden Differenzbetrag zum Nominal-
betrag der vereinbarten Teilzahlungen zugrunde zu legen.

Aufgrund der vereinbarten "Kaufpreisreduzierung" ergebe sich zudem keine schenkungsteuer-
bare Zuwendung der Klager an ihre Tochter gemal § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG im Hinblick auf die
Ubertragung des Grundstiicks und Gebaudes. Es fehle wegen der zivilrechtlich anzuerkennenden
vollentgeltlichen VerauRRerung bezogen auf das Grundstick und fir den Zinsvorteil jeweils an der
Zuwendung eines steuerbaren Vorteils. Durch die zinslose Stundung in Gestalt der Raten werde
insbesondere weder unentgeltlich noch verbilligt eine Geldsumme aus dem Vermogen des Ver-
kdufers dem K&ufer zur Nutzung Uberlassen.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass der BFH mit diesem Urteil eine Anderung der bislang
ergangenen Rechtsprechung vorgenommen hat. Eine zinslose Stundung im Rahmen einer ent-
geltlichen Vermogensibertragung im Privatvermogen lost nunmehr grundsatzlich keine steuerba-
ren Kapitalertrage aus.
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Urteile und Schlussantrage des EuGH bis zum 05.06.2026

Aktenzei- Entschei- Stichwort
chen dungsdatum

Vorlage zur Vorabentscheidung - Steuerrecht - Indirekte Steu-
ern auf die Ansammlung von Kapital - Richtlinie 2008/7/EG -
Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und e - KapitalzufUhrungen - Umstruktu-
rierungen - Art. 6 Abs. 1 Buchst. a bis ¢ - Steuern auf die Uber-

C-837/24 04.06.2026  tragung von Wertpapieren - Besitzwechselsteuern - Grindung
einer Kapitalgesellschaft - Einzahlung des Gesellschaftskapitals
durch Beteiligungen der einbringenden Gesellschaft an Immobi-
lien haltenden Gesellschaften - Steuer auf die entgeltliche Uber-
tragung von Immobilien.

Vorlage zur Vorabentscheidung - Steuerrecht - Gemeinsames
Mehrwertsteuersystem - Richtlinie 2006/112/EG - Berichtigung
der zu Unrecht in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer - Um-
satze eines mit einer Steuerprifung abgeschlossenen Besteue-
rungszeitraums - Nationale Regelung, wonach die Eroffnung ei-
ner erneuten Prifung voraussetzt, dass der Steuerschuldner
neue Tatsachen offenlegt - Effektivitatsgrundsatz - Grundsatz
der steuerlichen Neutralitdt — VerhaltnismaRigkeit.

T-198/25 03.06.2026

Alle am 04.06.2026 und 11.06.2026 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen | Entscheidungs- | Stichwort
datum
§ 8b Abs. 3 Satz 4 KStG erfasst keine Zinsforderungen - Na-
IR11/24 01.04.2026 hestehen im Sinne von § 8b Abs. 3 Satz 5 KStG bei Beteili-
gung naturlicher Personen
VR 46/25 (XI 26.03.9026 Besteuerung von Umsatzen Uber einen Appstore (Rechts-
R 10/20) T lage bis zum 31.12.2014)
Unentgeltliche Ratenzahlungsvereinbarung: Grundsatzlich
VIR 30/24 24.03.2026 keine Einkinfte aus Kapitalvermogen
IR 35/23 14.06.2026 Verfassungsmafligkeit der Zinssatzregelung von 5,5 % im

Bewertungsrecht

Alle am 04.06.2026 und 11.06.2026 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen | Entscheidungs- | Stichwort

datum

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 24.03.2026 VIII R
VIIIR1/23 24.03.2026 30/24 - Unentgeltliche Ratenzahlungsvereinbarung: Grund-
satzlich keine EinkUnfte aus Kapitalvermogen

Auslegung eines Bescheids Uber Einkinfte i.H.v. 0 Euro als
negativer Feststellungsbescheid - Klagebefugnis von Gesell-
| B 38/24 20.10.2025 schaftern, die Uber eine GbR an einer auslandischen Perso-
nengesellschaft beteiligt sind - Verfahrensfehlerhaftes Un-
terbleiben der notwendigen Beiladung - Die Entscheidung
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0837
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62025TJ0198
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610113/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610114/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610114/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610115/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610093/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650108/
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ist aufgrund einer Anfrage zur Veroffentlichung bestimmt
worden

VE3/26 26.11.2025 Erinnerung gegen den Kostenansatz

Voraussetzung fur Zulassung der Revision bei kumulativer
Entscheidungsbegrindung durch das Finanzgericht - Die
Entscheidung ist aufgrund einer Anforderung zur Veroffentli-
chung bestimmt worden.

VB72/24 26.11.2025

Alle bis zum 12.06.2026 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei- Stichwort

dungsdatum
VD3-S Automatischer Austausch von Informationen Uber Fi-
MSOA/OH/OQB 08.06.2026 nanqunten in Steuersachen nach dem Finanzkonten-In-

formationsaustauschgesetz - FKAustG

mcs3-s 02.06.2026 Anderungen im Vorsteuer-Vergitungsverfahren zum
7359/00081/001/030 T 1. Januar 2026
Nc3-s 01.06.2026 Monatlich fortgeschriebene Ubersicht Umsatzsteuer-
7329/00014/008/062 o Umrechnungskurse 2026
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650111/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650110/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-06-08-FKAustG-finale-Staatenaustauschliste.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-06-08-FKAustG-finale-Staatenaustauschliste.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-06-02-aenderungen-vorsteuer-verguetungsverf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-06-02-aenderungen-vorsteuer-verguetungsverf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-06-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2026.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-06-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2026.html
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Deutscher Bundestag Drucksache 21/6392

21. Wahlperiode 10.06.2026

Beschlussempfehlung und Bericht
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
— Drucksache 21/6002 —

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Anderung von Vorschriften im
Steuerberatungsrecht sowie im Steuerrecht

A. Problem

Das Neunte Gesetz zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Anderung
weiterer steuerrechtlicher Vorschriften wurde vom Deutschen Bundestag am 24.
April 2026 beschlossen (Bundestagsdrucksache 21/4550). Jedoch stimmte der
Bundesrat am 8. Mai 2026 dem Gesetz nicht zu (Bundesratsdrucksache 223/26
(Beschluss)).

Kern des Gesetzes ist eine Neuordnung und Liberalisierung der Befugnis zur be-
schrankten geschiftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen, die Neuregelung der
unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen einschlieBlich der Ermoglichung
von sogenannten Tax Law Clinics an oder im Umfeld von Hochschulen sowie die
Modernisierung der Vorschriften iiber Lohnsteuerhilfevereine. Hintergrund ist ein
seit dem Jahr 2018 schwebendes Vertragsverletzungsverfahrens. Die Regelungen
waren bereits in der letzten Legislatur Gegenstand des Entwurfs eines Gesetzes
zur Neuregelung beschrinkter und unentgeltlicher geschiftsmaBiger Hilfeleistung
in Steuersachen sowie zur Anderung weiterer Vorschriften im Recht der steuer-
beratenden Berufe (Bundestagsdrucksache 20/8669), der mit dem Ende der letz-
ten Legislaturperiode der Diskontinuitét unterfallen ist.

Ebenfalls enthalten sind Anderungen im Bereich der Gewerbesteuer und Grund-
erwerbsteuer. Es hat sich gezeigt, dass auch der derzeitige Mindesthebesatz fiir
die Gewerbesteuer in Hohe von 200 Prozent noch zu hohe Anreize fiir rein steu-
ermotivierte Unternehmensverlagerungen bietet.

Bei dem Erwerb von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften kann es zu ei-
ner zweifachen Besteuerung desselben Lebenssachverhalts kommen, wenn das
Verpflichtungsgeschift, das sogenannte Signing, und der Ubergang der Anteile,
das sogenannte Closing, zeitlich auseinanderfallen und nicht fristgerecht und in
allen Teilen vollstindig angezeigt waren.

Um die gesetzliche Umsetzung der erforderlichen Anderungen im Steuerbera-
tungsgesetz, Gewerbesteuergesetz und Grunderwerbsteuergesetz sicherzustellen,
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werden die Regelungen des vom Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetzes
Gegenstand der vorliegenden Gesetzesinitiative der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD.

Die im urspriinglichen Gesetzesbeschluss enthaltene steuer- und sozialversiche-
rungsfreie Entlastungspramie von bis zu 1 000 Euro wird hingegen nicht in diese
Gesetzesinitiative der Fraktionen aufgenommen.

B. Lésung

Der Entwurf iibernimmt die Regelungen des vom Deutschen Bundestag verab-
schiedeten Neunten Gesetzes zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur
Anderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften ohne die Einfiigung des § 3
Nummer 11d des Einkommensteuergesetzes (sog. Entlastungspramie).

Weiterhin sieht der Entwurf mit einer Anderung des Gewerbesteuergesetzes (Ge-
wStG) die Anhebung des Mindesthebesatzes fiir die Gewerbesteuer auf 280 Pro-
zent vor.

Im Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) wird der Besteuerungsvorrang der fiir An-
teilslibergéinge geltenden Ergénzungstatbestinde umgekehrt. Zudem werden die
Anzeigefristen fiir Beteiligte nach § 19 GrEStG auf einen Monat verldngert. Zu-
sétzlich wird die Weitergeltung der Steuervergiinstigungen fiir Personengesell-
schaften in der Grunderwerbsteuer geregelt.

Annahme des Gesetzentwurfs in geiinderter Fassung mit den Stimmen der
Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

(Steuermehr- und -mindereinnahmen (-) in Mio. Euro)

Gebietskor- volle Jahreswirkung”
perschaft

2026 2027 2028 2029 2030
insgesamt - +155 + 155 + 155 + 155
Bund - - - - -
Lénder - +2 +2 +2 +2
Gemeinden - + 153 + 153 + 153 + 153

Kassenjahr

2026 2027 2028 2029 2030
insgesamt - +140 + 155 + 155 + 155
Bund - - - - -
Liander - - +2 +2 +2
Gemeinden - + 140 +153 +153 +153

Wirkung im Veranlagungsjahr.
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E. Erfillungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Birger

Durch die Aufhebung der Betragsgrenzen im Zusammenhang mit der Lohnsteu-
erhilfe reduziert sich der jahrliche Aufwand der Biirgerinnen und Biirger um ins-
gesamt 10 100 Stunden und 10 736 000 Euro Sachkosten.

Der laufende Erfiillungsaufwand der Biirgerinnen und Biirger unterliegt der ,,One
in, one out“-Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,,Out* in Hohe von 10 736 000
Euro.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fiir die Wirtschaft reduziert sich der jéhrliche Erfiillungsaufwand um voraussicht-
lich 12 670 550 Euro. Grofitenteils entsteht die Entlastung durch die Aufhebung
des Leitererfordernisses bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen
und Steuerberatern.

Der laufende Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft unterliegt vollstdndig der
,,One in, one out“-Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,,Out™ in Héhe von
12 670 550 Euro.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Die Biirokratiekosten aus Informationspflichten erhéhen sich um 100 000 Euro.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fiir die Verwaltung reduziert sich der jéhrliche Erfiillungsaufwand um etwa
908 100 Euro. Dieser entfillt vollstindig auf die Lander (inklusive Kommunen).

Der laufende Erfiillungsaufwand der Verwaltung unterliegt der ,,One in, one out-
Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,,Out* in Hohe von 908 100 Euro.

F. Weitere Kosten

Durch die Erh6hung der Gebiihren fiir die Anerkennung von Lohnsteuerhilfever-
einen werden neu gegriindeten Lohnsteuerhilfevereinen Mehrausgaben entstehen,
die gemessen an den durchschnittlich pro Jahr anzuerkennenden Lohnsteuerhil-
fevereinen jahrlich insgesamt etwa 9 600 Euro betragen.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschlief3en,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/6002 mit folgenden MafBgaben, im Ubrigen
unverdndert anzunehmen:

1. Nach Artikel 6 wird der folgende Artikel 7 eingefiigt:

,Artikel 7
Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
8. Oktober 2009 (BGBI. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 26. Mai 2026 (BGBI. 2026 I Nr. 156) gedndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

In § 3 Nummer 73 wird nach der Angabe ,,Stiftung Deutsche Sporthilfe* die
Angabe ,,sowie vergleichbarer gemeinniitziger Organisationen der Lénder
oder Leistungen unmittelbar aus Haushaltsmitteln der Lénder* eingefiigt.

2. Die bisherigen Artikel 7 bis 11 werden zu den Artikeln 8 bis 12.
3. Der bisherige Artikel 12 wird zu Artikel 13 und wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,,Absétze 2 und 3 durch die Angabe ,,Ab-
sitze 2 bis 4% ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,,Artikel 7 bis 10 durch die Angabe ,,Ar-
tikel 8 bis 11 ersetzt.

¢) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefiigt:
A4) Artikel 7 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.”

Berlin, den 10. Juni 2026

Der Finanzausschuss

Christian Gorke
amtierender Vorsitzender

Jens Behrens Kay Gottschalk
Berichterstatter Berichterstatter
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Bericht der Abgeordneten Jens Behrens und Kay Gottschalk

A. Alilgemeiner Teil

I.  Uberweisung

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/6002 in seiner 80. Sitzung am 21. Mai 2026
dem Finanzausschuss zur federfiihrenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss fiir Wirtschaft
und Energie, dem Ausschuss fiir Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat, dem Ausschuss fiir Arbeit und Soziales,
dem Verkehrsausschuss und dem Ausschuss fiir die Angelegenheiten der Europdischen Union zur Mitberatung
iiberwiesen. Der Haushaltsausschuss ist dariiber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt.

Il. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Der vorliegende Entwurf regelt im Wesentlichen folgende Punkte:
1. Neuregelung der Befugnis zur beschriankten Hilfeleistung in Steuersachen

Die Befugnis zur beschriankten geschiftsméBigen Hilfeleistung in Steuersachen soll neu geregelt werden, um ein
systematischeres Regelungsgefiige herzustellen.

Das Steuerberatungsgesetz (StBerG) unterscheidet zwischen der unbeschrénkten und der beschriankten geschéfts-
mafBigen Hilfeleistung in Steuersachen. Wihrend die unbeschrinkte geschéaftsmifige Hilfeleistung in Steuersa-
chen grundsitzlich den in § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG genannten Berufstrigerinnen und Berufstriger vorbehal-
ten ist, besteht in § 4 StBerG ein umfangreicher, aber abschlieBender Katalog, nach dem bestimmte Personen und
Vereinigungen in beschrianktem Umfang zur geschiftsméBigen Hilfeleistung befugt sind. Der daraus resultierende
generelle Ausschluss von anderen als den dort genannten Tétigkeiten und Berufen von der beschrinkten ge-
schiftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen soll mit der Neuregelung abgeschafft werden. Gleichzeitig soll bei
der beschrinkten geschéftsmiBigen Hilfeleistung in Steuersachen kiinftig zwischen deren Erbringung als Haupt-
leistung oder als Nebenleistung differenziert werden.

2. Erweiterung der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen

Durch die Neuregelung der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen nach § 6 StBerG sollen auch ,,Tax Law
Clinics* an oder im Umfeld von Hochschulen zuldssig werden, bei denen unter Anleitung besonders qualifizierter
Personen zu Ausbildungszwecken altruistische Hilfeleistung in Steuersachen angeboten wird. Das ehrenamtliche
Engagement soll damit gestdrkt und die Gewinnung von Nachwuchskréften geférdert werden.

3. Modernisierung der Vorschriften iiber Lohnsteuerhilfevereine

Bei den geltenden Vorschriften zu den Lohnsteuerhilfevereinen besteht aufgrund des am 1. Januar 2024 in Kraft
getretenen Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10. August 2021 (MoPeG; BGBI.
I S. 3436) Anpassungsbedarf. Vor dem Hintergrund der drohenden Handelndenhaftung gemal3 § 54 Absatz 2 des
Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) sollen kiinftig nur eingetragene Vereine als Lohnsteuerhilfevereine anerkannt
werden konnen. Dariiber hinaus soll neben der Bezeichnung ,,Lohnsteuerhilfeverein® im Rechtsverkehr auch die
Kurzbezeichnung ,,LStHV* zulédssig werden.

Des Weiteren sollen die gesamten Vorsghriften iiber die Lohnsteuerhilfevereine (§§ 13 bis 31 StBerG) — teilweise
mit kleineren punktuellen inhaltlichen Anderungen und Ergénzungen — systematisch neu geordnet werden.

4. Wegfall des Leitererfordernisses bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern

Das Leitungserfordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern ist durch den
digitalen Fortschritt und neue Arbeitsformen iiberholt und nicht mehr zeitgemil3. Durch die Neuregelung des § 34
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Absatz 2 StBerG-E sollen die Voraussetzungen, unter denen weitere Beratungsstellen unterhalten werden diirfen,
vereinfacht werden. Das Leitungserfordernis soll aufgrund digitaler Kommunikationsméglichkeiten entfallen.

5. Anhebung des Gewerbesteuer-Mindesthebesatzes

Der bisherige Mindesthebesatz von 200 Prozent bietet noch zu hohe Anreize fiir rein steuermotivierte Unterneh-
mensverlagerungen. Mit der Anhebung des Mindesthebesatzes auf 280 Prozent soll derartigen Gestaltungen von
Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode — 33 — Drucksache 21/6002 Unternehmen unter Nutzung von Niedrig-
hebesatzkommunen daher kiinftig in noch stirkerem Malle als es bisher schon der Fall ist entgegengewirkt wer-
den.

6. Umkehr des Besteuerungsvorrangs im Grunderwerbsteuergesetz

Der bisherige Besteuerungsvorrang der Ergénzungstatbestinde im GrEStG kann zu einer zweifachen Besteuerung
desselben Lebenssachverhalts fiihren und geht damit {iber die gesetzgeberische Intention hinaus. Die Umkehr des
Besteuerungsvorrangs 16st diese Konstellation und fithrt im Bereich der Ergéinzungstatbestéinde die Systematik
der Grundtatbesténde fort, bei denen vorrangig das Verpflichtungsgeschéft besteuert wird.

lll. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschiisse

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 39. Sitzung am 10. Juni 2026 beraten und empfiehlt
mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die Stimmen der
Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme.

Der Ausschuss fiir Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 37. Sitzung am 10. Juni 2026 bera-
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme.

Der Ausschuss fiir Landwirtschaft, Ernihrung und Heimat hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am
10. Juni 2026 beraten und empfichlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme.

Der Ausschuss fiir Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sitzung am 10. Juni 2026 beraten
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme.

Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sitzung am 10. Juni 2026 beraten und empfiehlt mit
den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die Stimmen der Fraktion
der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme.

Der Ausschuss fiir die Angelegenheiten der Europiischen Union hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung
am 10. Juni 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme.

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federfiihrenden Ausschuss

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/6002 in seiner 36. Sitzung am 10. Juni 2026
erstmalig und abschlie3end beraten.

Der Finanzausschuss empfichlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme des Ge-
setzentwurfs auf Drucksache 21/6002 in gednderter Fassung.

Der amtierende Vorsitzende teilte mit, dass es sich bei diesem Gesetzentwurf um eine Wiedereinbringung des
Neunten Gesetzes zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Anderung weiterer steuerrechtlicher Vor-
schriften als Fraktionsinitiative handle. Der urspriingliche Gesetzentwurf sei vom Finanzausschuss am 22. April
2026 abschlieBend beraten und vom Plenum des Deutschen Bundestages am 24. April 2026 in geédnderter Fassung
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beschlossen (Drucksache 21/4550) worden. Jedoch habe der Bundesrat am 8. Mai 2026 dem Gesetz nicht zuge-
stimmt.

In die jetzige Vorlage in Form einer Gesetzesinitiative der Koalitionsfraktionen seien die seinerzeit vom Finanz-
ausschuss empfohlenen Anderungen eingearbeitet worden. Nicht enthalten sei jedoch die im damaligen Gesetzes-
beschluss enthaltene steuer- und sozialversicherungsfreie Entlastungsprdmie von bis zu 1 000 Euro.

Er verweist auf die in Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum urspriinglichen Gesetzent-
wurf (Drucksache 21/5529) vorgetragenen Argumente der Fraktionen.

Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU" und SPD legten dariiber hinaus einen Anderungsantrag auf Aus-
schussdrucksache 21(7)148 vor. Mit dem Steuerdnderungsgesetz 2025 seien § 3 Nummer 73 EStG eingefiigt und
Pramienzahlungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die fiir Platzierungen bei Olympischen oder Paralympischen
Spielen gewihrt wiirden, steuerfrei gestellt worden. Die Bundeslidnder hitten nun das Petitum vorgelegt, diese
Steuerfreiheit auf entsprechende Pramienzahlungen der Landersporthilfen auszudehnen. Die Koalitionsfraktionen
wiesen die Kritik der Fraktion der AfD zuriick, dass der Anderungsantrag besser an anderer Stelle platziert worden
wire. Die Anderung kénne sinnvollerweise zusammen mit der vorliegenden Initiative beschlossen werden und
werde von den Bundeldndern einhellig unterstiitzt.

Die Koalitionsfraktionen fiithrten auBerdem aus, die Bundeslédnder seien mit der im urspriinglichen Gesetzentwurf
vorgesehenen steuerfreien Entlastungspramie nicht einverstanden gewesen. Die Koalition strebe weiterhin eine
Entlastung insbesondere kleiner und mittlerer Einkommen an. Dazu werde sie weitere Vorschlidge erarbeiten,
auch im Rahmen einer Reform der Einkommensteuer.

Die Fraktion der SPD ergénzte, dass sie eine Erweiterung der Befugnisse fiir Bilanzbuchhalter und Steuerfach-
wirte im Rahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs unterstiitzt hitte. Dies habe im Gesetzgebungsverfahren aber
keine Mehrheit in der Koalition gefunden. Sie sei hoffnungsvoll, dass eine entsprechende Anderung in der Zu-
kunft gelingen konne.

Die Fraktion der AfD stimmte dem Anderungsantrag der Koalitionsfraktionen inhaltlich zu. Es sei allerdings
bezeichnend, dass auch dieses Vorhaben an die ohnehin schon sachlich iiberfrachtete Gesetzesinitiative angehdngt
werde. Genau dies sei die Ursache fiir die Ablehnung des urspriinglichen Gesetzentwurfs im Bundesrat gewesen.
Ein solches Vorgehen sei handwerklich nicht sauber.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN habe zur 2./3. Lesung des Gesetzentwurfs einen EntschlieBungsantrag
vorgelegt. Eine Erweiterung der Befugnisse fiir Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte sei auch fiir die Fraktion
der AfD diskussionswiirdig. Allerdings sei dieser Vorschlag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN mit der
Forderung nach einer weitergehenden Erhéhung des Mindesthebesatzes bei der Gewerbesteuer verkniipft. Diese
Forderung lehne die Fraktion der AfD weiterhin ab. Es gebe keinerlei Erkenntnisse, dass die erhofften Lenkungs-
wirkungen eintreten wiirden. Die Standortentscheidung von Unternehmen sei kaum von der Hohe des Hebesatzes
abhingig. Die Erhohung des Mindesthebesatzes treffe zudem nur eine sehr kleine Anzahl von Gemeinden. Daher
werde die Fraktion der AfD diesen EntschlieBungsantrag im Plenum ablehnen.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN betonte, eine Erweiterung der Befugnisse fiir Bilanzbuchhalter und
Steuerfachwirte wére insbesondere fiir kleinere und Kleinstunternehmen sinnvoll. Die Belange von Selbsténdigen
und Kleinstunternehmen kémen héufig zu kurz. Es sei zunehmend schwierig fiir diese Gruppe, einen Steuerberater
zu finden. Es bestehe Handlungsbedarf fiir den Mittelstand.

Sie stimmte der Notwendigkeit einer Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen zu. Die Steuerfreiheit einer
1000-Euro-Priamie wire dafiir allerdings nicht geeignet und sei zurecht aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden.
Man miisse gemeinsam mit den Sozialpartnern eine Losung zur Entlastung der Bevolkerung finden. Dabei miisse
man beachten, dass die untersten 20 bis 30 Prozent der Einkommensbezicher kaum Einkommensteuer zahlten, da
ihre Einkommen unter oder in der Nihe der Freibetrage ldgen. Daher sei es sinnvoller, diese Menschen bei den
Sozialabgaben zu entlasten.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN stimmte dem vorliegenden Anderungsantrag der Koalitionsfraktionen
sowie dem Gesetzentwurf insgesamt zu.

Der Berichterstatter der Fraktion der CDU/CSU, Abg. Dr. Matthias Hiller, verwies gemiafl § 49 Abgeordnetengesetz auf seine Tatigkeit als
Steuerberater.
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Die Fraktion Die Linke begriifite, dass der Bundesrat den urspriinglichen Gesetzentwurf gestoppt habe, der ein
Geschift zulasten Dritter gewesen wire.

Sie betonte, die Klarstellung im Gesetzentwurf zum Fremdbesitzverbot sei begriiBenswert und notwendig. Die
Finanzialisierung der Daseinsvorsorge und der Freien Berufe sei ein wichtiges Thema. Die Problematik einer
Beteiligung von Private Equity Firmen sei beispielsweise bei gesundheitlichen Versorgungszentren bekannt. Die
Biindelung und der Weiterverkauf von Anteilen an Steuerberatungskanzleien konne nicht im Sinne des Berufs-
zweigs sein.

Die Fraktion Die Linke stimmte dem vorgelegten Anderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu. Insgesamt ent-
hielt sich die Fraktion Die Linke zum Gesetzentwurf. Fiir eine Zustimmung falle unter anderem die Anpassung
des Mindesthebesatzes bei der Gewerbesteuer zu gering aus. Die Fraktion Die Linke fordere weiterhin eine Er-
héhung auf 350 Prozent.

Petition

Der Petitionsausschuss hatte dem Finanzausschuss eine Biirgereingabe zum Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD auf Drucksache 21/6002 iibermittelt.

Mit der eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 21(7)141) wird gefordert, § 6 Steuerberatungsgesetz dahin-
gehend zu ergénzen, dass das Verbot der unbefugten Hilfeleistung gemiB § 5 keine Anwendung fiir unentgeltliche
Hilfeleistungen in Steuersachen fiir gemeinniitzige Fliichtlingshilfsorganisationen oder Fliichtlingshilfevereine
findet, sofern die Gefliichteten hilfebediirftig im Sinne der Abgabenordnung oder des Sozialgesetzbuches sind,
oder die Gefliichteten iiber ein geringes Einkommen verfiigen. Dies soll auch entsprechend fiir Personen gelten,
die Grundsicherungsleistungen oder verwandte Leistungen beziehen.

Nach § 109 der Geschiftsordnung des Deutschen Bundestags hat der Petitionsausschuss den federfiihrenden Fi-
nanzausschuss zur Stellungnahme zu den Anliegen aufgefordert. Der Finanzausschuss hat die Petition in seine
Beratungen einbezogen.

Dem Anliegen der Petition wird durch die Neuregelung der beschrinkten geschéftsméafBigen und unentgeltlichen
Hilfeleistung in Steuersachen teilweise entsprochen. Zwar ist keine gesonderte Befugnis fiir Fliichtlingshilfsorga-
nisationen vorgesehen, jedoch konnen fiir Vereine und Wohlfahrtsverbénde die Regelungen der §§ 4b, 4c und 6
StBerG-E in Betracht kommen. In diesen Féllen ist fiir die Hilfeleistung in Steuersachen lediglich erforderlich,
dass tliber die zur sachgemifen Erbringung dieser Hilfeleistung erforderliche personelle, sachliche und finanzielle
Ausstattung verfiigt werden muss. Dies umfasst insbesondere eine hinreichende fachliche Qualifikation derjeni-
gen Person, durch die oder unter deren Anleitung die Hilfeleistung erbracht wird. Aulerdem soll zukiinftig die
unentgeltliche Hilfeleistung auch aulerhalb von nahen Angehorigen gegeniiber Dritten unter bestimmten Voraus-
setzungen zuldssig sein. Die Regelung ermoglicht durch sog. Tax Law Kliniken damit auch die altruistische Hil-
feleistung in Steuersachen. Zum Schutz der Rechtsuchenden vor unqualifizierter Hilfeleistung in Steuersachen
soll in diesen Fillen zumindest eine Anleitung durch einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater, einen Wirtschafts-
priifer oder durch einen Volljuristen erfolgen.

Zu Verlauf und Gegenstand der Ausschussberatungen wird auf den vorstehenden Bericht verwiesen.

Vom Ausschuss angenommener Anderungsantrag

Die vom Ausschuss angenommene Anderung am Gesetzentwurf auf Drucksache 21/6002 ist aus der MaBgabe in
der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begriindung der Anderung findet sich in diesem
Bericht unter ,,B. Besonderer Teil“. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten einen Anderungsantrag auf
Ausschussdrucksache 21(7)148 ein.
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Voten der Fraktionen:

Anderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Erweiterung der Steuerbefreiung von Priamien fiir Medail-
lengewinne (§ 3 Nummer 73 EStG))

Zustimmung: CDU/CSU, AfD, SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, Die Linke
Ablehnung: -
Enthaltung: -
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 7 — neu — (Anderung des Einkommensteuergesetzes)

§ 3 Nummer 73

Mit dem Steuerdnderungsgesetz 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 363) wurde § 3 Nummer 73 EStG eingefiigt und
Priamienzahlungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die fiir Platzierungen bei Olympischen oder Paralym-
pischen Spielen gewdhrt werden, steuerfrei gestellt. Hierdurch erhalten die Athletinnen und Athleten sowohl
finanzielle Unterstiitzung als auch die gebiihrende Wertschétzung ihrer erbrachten Leistungen.

Durch die Anderung sollen auch Primienzahlungen vergleichbarer gemeinniitziger Organisationen der Lin-
der oder Leistungen unmittelbar aus Haushaltsmitteln der Lander, die fiir Platzierungen bei Olympischen
oder Paralympischen Spielen gewéhrt werden, steuerfrei gestellt werden.

Die Vergleichbarkeit der gemeinniitzigen Organisationen muss sich im Hinblick auf den Férderzweck und
deren Organisation ergeben. Die Organisation muss unmittelbar dem Zweck dienen, Sportlerinnen und
Sportler in Bezug auf die Vorbereitung und Erbringung von sportlichen Spitzenleistungen und der nationalen
Reprisentation zu fordern. In die Organe der vergleichbaren gemeinniitzigen Organisationen miisste min-
destens ein Vertreter des fiir Sport zustdndigen Ministeriums als auch Vertreterinnen und Vertreter der Ath-
letinnen und Athleten entsandt sein.

Werden vor diesem Hintergrund Pramien fiir herausragende sportliche Erfolge bei olympischen oder para-
lympischen Spielen ausbezahlt, ist eine Vergleichbarkeit gegeben.

Zu Artikel 13 (Inkrafttreten)
Zu Absatz 1

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung aus der Einfiigung des neuen Absatzes 4.

Zu Absatz 3

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Einfiigung des neuen Artikels 7.

Zu Absatz 4 —neu —

Die Anderungen des § 3 Nummer 73 EStG in Artikel 7 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.

Berlin, den 10. Juni 2026

Jens Behrens Kay Gottschalk
Berichterstatter Berichterstatter





		1. Nach Artikel 6 wird der folgende Artikel 7 eingefügt:

		2. Die bisherigen Artikel 7 bis 11 werden zu den Artikeln 8 bis 12.

		3. Der bisherige Artikel 12 wird zu Artikel 13 und wird wie folgt geändert:

		a) In Absatz 1 wird die Angabe „Absätze 2 und 3“ durch die Angabe „Absätze 2 bis 4“ ersetzt.

		b) In Absatz 3 wird die Angabe „Artikel 7 bis 10“ durch die Angabe „Artikel 8 bis 11“ ersetzt.

		c) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefügt:










Anlage

Darstellung des Einfuhrumsatzsteuer-Verrechnungsmodells

Voraussetzung fur die Teilnahme am Verrechnungsmodell:

e Die Berechtigung zum vollen Vorsteuerabzug
o Unternehmer (steuerliche Erfassung im Inland), kein Kleinunternehmer.
o Bei Organschaften ist nur der Organtrager, nicht die einzelne Organgesellschaft,
zum Vorsteuerabzug und zur Teilnahme am Verrechnungsmodell berechtigt.
o Die Wirtschafts-ldentifikationsnummer (W-IdNr.) als eineindeutiges Zuordnungskriterium ftr
die Zollverwaltung und die Finanzverwaltung der Lander liegt vor.
o Dauerfristverlangerung (§ 18 Abs. 6 Umsatzsteuergesetz - UStG i. V. m. § 46 Umsatzsteuer-
Durchflihrungsverordnung - UStDV) liegt vor.
¢ Kein Ausschluss aus dem Verrechnungsmodell innerhalb einer gewissen Sperrfrist gespei-
chert.

Erklarungsverfahren:

Ein Unternehmer (= Steuerpflichtiger) erklart zunachst einmalig seine Teilnahme am Verrech-
nungsmodell zwingend fiir alle sich anschliefenden Einfuhrvorgange. Die Erklarung soll bei der
Finanzverwaltung im IT-Verfahren ELSTER durch eine Eingabemaske erfolgen. Bei der Erkla-

rung sollen u. a. folgende Daten angegeben werden:

e  W-IdNr.,
e Steuernummer,
o Dauerfristverlangerung (DFV) vorhanden,

e Kkein Kleinunternehmer.

Eine Ablehnung der Teilnahme wird dem Unternehmer vom Finanzamt in Form eines Verwal-

tungsakts mitgeteilt.

Die Teilnahme gilt bis zum Widerruf durch den Unternehmer oder bis zum Ausschluss durch
das fur den Unternehmer zusténdige Finanzamt. Die Teilnahme am Verrechnungsmodell soll

zukunftig in der Datenbank der W-IdNr. gespeichert werden.

Der Widerruf der Teilnahme am Verrechnungsmodell soll durch den Unternehmer ebenfalls

durch eine Eingabemaske Uber das IT-Verfahren ELSTER erklart werden.





Verfahren bei der Zollanmeldung:

Sofern der Unternehmer Waren einfiihren mdchte, ist, wie bisher, bei der Abgabe der Zollan-
meldung (ZAM) im IT-Verfahren ATLAS seine EORI-Nummer (Economic Operators Registration
and ldentification number) anzugeben. Hierbei wird die Teilnahme am Verrechnungsmodell

durch den Zoll automatisiert geprift.

Anmelder kann der Unternehmer selbst sein oder ein direkter oder indirekter Vertreter, der aber
fur Rechnung des Vertretenen anmeldet. Das Verrechnungsmodell greift nicht, wenn ein Dritter
(z.B. Spediteur) die Waren als Zollanmelder selbst anmeldet (d.h. Anmeldung im eigenen Na-
men und fur eigene Rechnung), ohne hinsichtlich der eingeflihrten Waren selbst zum Vorsteu-

erabzug berechtigt zu sein.

Auf Grundlage der ZAM erteilt die Zollverwaltung bei Teilnahme am Verrechnungsmodell einen

Einfuhrabgabenbescheid, in dem

e der Zoll und ggf. Verbrauchsteuer festgesetzt und von der Zollverwaltung — wie bisher —
erhoben werden,

o die Bemessungsgrundlage fir die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) und der Steuersatz geson-
dert festgestellt werden oder ein Hinweis auf eine Steuerbefreiung (§ 5 UStG) enthalten ist

(sogenannter Grundlagenbescheid).

Liegt keine Teilnahme am Verrechnungsmodell vor, werden, wie bisher, der Zoll, ggf. Ver-
brauchsteuer und EUSt festgesetzt und der Einfuhrabgabenbescheid erstellt. Die Erhebung er-

folgt dann nach dem bisherigen Verfahren durch die Zollverwaltung.

Der Einfuhrabgabenbescheid mit dem festgesetzten Zoll und ggf. der Verbrauchsteuer und der
gesondert festgestellten Bemessungsgrundlage fir die EUSt und der Steuersatz wird dem Un-
ternehmer elektronisch zugeleitet. Die festgestellten Bemessungsgrundlagen fir die EUSt und
der Steuersatz werden zugleich automatisiert an die Finanzverwaltung der Lander Ubermittelt.
Dort erfolgt die Aufsummierung der im Anmeldezeitraum (Kalendervierteljahr oder Kalendermo-
nat) der Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt-VA) fur den Unternehmer mitgeteilten Bemessungs-

grundlagen getrennt nach den Steuersatzen.

Die aufsummierten und nach Steuersatzen getrennten Bemessungsgrundlagen der im Anmel-
dezeitraum angefallenen EUSt sollen Uber das IT-Verfahren ELSTER in der USt-VA des Unter-
nehmers unveranderbar vorausgeflllt zur Verfugung gestellt werden. Dies flhrt in der USt-VA
zu einer Erhéhung des Zahlungssolls um die EUSt. Zusammen mit den weiteren Umséatzen und

den abziehbaren Vorsteuerbetragen (inkl. der als Vorsteuer abziehbaren EUSt) erfolgt damit





eine Verrechnung der EUSt mit dem korrespondierenden Vorsteuerabzug im Rahmen der USt-
VA.

Ausschluss von der Teilnahme am Verrechnungsmodell:

Ein Unternehmer kann vom zustandigen Finanzamt durch Verwaltungsakt von der weiteren Teil-
nahme am Verrechnungsmodell ausgeschlossen werden, wenn Ausschlussgriinde vorliegen.
Nach einem erfolgten Ausschluss soll der Unternehmer erst nach einer noch festzulegenden

Sperrfrist wieder die Teilnahme am Verrechnungsmodell erklaren kénnen.

Aufhebung der Fristenlosung:

Bei Einflhrung eines Verrechnungsmodells soll gleichzeitig die Fristenlésung in § 21 Abs. 3a
UStG aufgehoben werden. Fur Beteiligte, die sich gegen die (freiwillige) Teilnahme am Verrech-
nungsmodell entscheiden oder die von der Teilnahme am Verrechnungsmodell ausgeschlossen
sind, wirde damit wieder zu einem einheitlichen Falligkeitstermin fir Zolle und EUSt zurtickge-
kehrt. Bei Nutzung des zollrechtlichen Zahlungsaufschubs gemafR Art. 110 Buchstabe b) Uni-
onszollkodex (UZK) ware dies der 16. Tag des auf die Einfuhr folgenden Monats, statt nach
Fristenl6sung (nur) fir die EUSt der 26. des Uibernachsten Monats. Ohne Nutzung des zollrecht-
lichen Zahlungsaufschubs waren die Einfuhrabgaben gem. Art. 108 UZK spatestens nach 10

Tagen zu entrichten.






BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 14. Januar 2026, Il R 35/23

Verfassungsmafiigkeit der Zinssatzregelung von 5,5 % im Bewertungsrecht
ECLI:DE:BFH:2026:U.140126.11R35.23.0

BFH II. Senat

BewG & 14 Abs 1 S 3, GG Art 3 Abs 1, AO § 2333, FGO § 127

vorgehend FG Minchen, 25. Mai 2022, Az: 4 K 2064/21
Leitsatze

Der Zinssatz des § 14 Abs. 1 Satz 3 des Bewertungsgesetzes in Hohe von 5,5 % verstofit bei der Bewertung einer auf die
Lebensdauer des Berechtigten zu entrichtenden monatlichen Geldrente fiur Zwecke der Schenkungsteuer nicht gegen Art.
3 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Tenor

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des Finanzgerichts Minchen vom 25.05.2022 - 4 K 2064/21 aufgehoben.
Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1  Der Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin) wurde durch ihren Onkel X mit notariell beurkundetem Vertrag vom
...2019 das Eigentum an einem in ... gelegenen Grundstiick Ubertragen. Im Gegenzug verpflichtete sich die Klagerin
unter anderem, an X auf dessen Lebensdauer beginnend ab dem 01.01.2020 eine monatliche Geldrente in Hohe von
1.000 € zu zahlen. Nach der notariellen Vereinbarung sollte die Rentenzahlung mit einem Zinssatz von 0,5 % pro
Jahr kapitalisiert werden.

2 Auf Aufforderung des Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) vom 11.11.2019 gab die Klagerin am
02.06.2020 eine Schenkungsteuererklarung ab. Mit Bescheid vom 17.03.2021, der vorlaufig nach & 165 Abs. 1 der
Abgabenordnung (AO) erging, setzte das FA Schenkungsteuer in Hohe von 4.080 € fest. Dabei folgte es der
Erklarung weitgehend. Unterschiedliche Auffassungen vertraten die Beteiligten allein hinsichtlich der Berechnung
des Kapitalwerts der zugunsten von X versprochenen Geldrente. Das FA ging insoweit von einem --im
Ausgangspunkt unstreitigen-- Jahreswert von 12.000 € aus. Diesen Betrag multiplizierte es gemaf & 14 Abs. 1 Satz 2
des Bewertungsgesetzes (BewG) mit dem sich aus der amtlichen Sterbetafel ergebenden Vervielfaltiger von 7,242
aufgrund des am 01.01.2020 vollendeten 78. Lebensjahrs des Schenkers (vgl. Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen --BMF-- vom 02.12.2019, BStBL | 2019, 1288). Hieraus errechnete das FA einen Kapitalwert in Hohe von
86.904 € und zog diesen fir die Berechnung der Schenkungsteuer heran.

3  Hiergegen brachte die Klagerin vor, der bei der Ermittlung des Kapitalwerts zugrunde gelegte Vervielfaltiger von
7,242 beruhe auf dem in § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG normierten Zinssatz von 5,5 %, was im Streitjahr 2019
realitatsfern und deshalb verfassungswidrig sei. Es liege ein strukturelles Niedrigzinsniveau vor. Deshalb musse der
notariell vereinbarte Zinssatz in Hohe von 0,5 % zugrunde gelegt werden.

4 Der Einspruch blieb ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 19.08.2021).
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Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2024, 632
veroffentlichten Urteil vom 25.05.2022 ab. Nach seiner Auffassung hat das FA bei der Anwendung von § 12 Abs. 1
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) i.V.m. &§ 14 Abs. 1 Satz 1 BewG den Wert der vertraglich
vereinbarten Geldrente zutreffend ermittelt und dem angefochtenen Schenkungsteuerbescheid zugrunde gelegt. Die
Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG --mit der Festschreibung des Zinssatzes von 5,5 %-- in der im Streitjahr 2019
geltenden Fassung sei nicht wegen VerstoRes gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) verfassungswidrig. Die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in seinem Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14,

1 BvR 2422/17 (BVerfGE 158, 282), nach der die Vollverzinsung gemafR & 233a i.V.m. § 238 AO mit Art. 3 Abs. 1 GG
unvereinbar sei, soweit diese fur Verzinsungszeitraume ab dem 01.01.2014 monatlich 0,5 % (6 % pro Jahr) betragen
habe, sei auf die Regelung des & 14 Abs. 1 Satz 3 BewG nicht zu Ubertragen.

Das FA erhdhte die Schenkungsteuer mit auf § 165 Abs. 2 Satz 1 AO gestiitztem Anderungsbescheid vom
22.06.2022 aus nicht streitigen Griinden auf 6.660 €.

Mit ihrer Revision rugt die Klagerin die Verfassungswidrigkeit des & 14 Abs. 1 Satz 3 BewG. Sie macht geltend, der
fur die Berechnung des Kapitalwerts gemaf’ & 14 Abs. 1 Satz 3 BewG heranzuziehende Zinssatz von 5,5 %
Uberschreite als nicht realitatsgerechter Zinssatz die Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers und verstofie somit
gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Sie stltzt sich zur Begriindung im Wesentlichen auf den Beschluss des BVerfG vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 (BVerfGE 158, 282), der die Vollverzinsung in § 233a AO fiir mit Art. 3
GG unvereinbar erklart hat, soweit diese fir Verzinsungszeitraume ab dem 01.01.2014 monatlich 0,5 % (6 % pro
Jahr) betragen hat. Die dort aufgestellten Grundsatze seien im Hinblick auf § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG entsprechend
heranzuziehen. Das Streitjahr 2019 sei ebenso durch die anhaltende Niedrigzinsphase gepragt gewesen.

Die Klagerin beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Schenkungsteuerfestsetzung vom 22.06.2022 dahingehend zu andern,
dass die Schenkungsteuer auf 2.445 € herabgesetzt wird.

Das FA beantragt,
die Revision als unbegrindet zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

10

11

12

13

1. Das Urteil des FG ist aus verfahrensrechtlichen Griinden aufzuheben, da sich der Verfahrensgegenstand, tiber
dessen Rechtmafigkeit das FG zu entscheiden hatte, geandert hat. An die Stelle des vor dem FG angefochtenen
Schenkungsteuerbescheids vom 17.03.2021 ist nach Verkindung und Zustellung des FG-Urteils am 31.05.2022 der
Bescheid vom 22.06.2022 getreten. Dieser Bescheid ist in entsprechender Anwendung des § 121 Satz 1 i.V.m. § 68
Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) Gegenstand des Verfahrens geworden.

2. Da der Sachstreit hierdurch nicht berthrt wird und die Klagerin auch keinen weitergehenden Antrag gestellt hat,
bedarf es keiner Zuriickverweisung entsprechend & 127 FGO an das FG. Zwar fehlt es an einer Anderung "wahrend
des Revisionsverfahrens”, wenn der streitgegenstandliche Bescheid wie vorliegend nach Urteilsverkiindung, aber
vor Einlegung der Revision geandert wird. § 127 FGO ist dann aber analog anzuwenden (Urteil des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 24.06.2020 - VR 21/19, BFHE 270, 202, BStBL Il 2023, 276, Rz 12; Paetsch in Gosch,
FGO & 68 Rz 41.1).

3. Die vom FG getroffenen tatsachlichen Feststellungen bilden nach wie vor die Grundlage fir die Entscheidung des
BFH, so dass der Senat in der Sache selbst entscheiden kann (vgl. Senatsurteile vom 08.11.2023 - I R 22/20, BFHE
282,490, BStBL 11 2024, 731, Rz 17; vom 10.04.2024 - Il R 34/21, BFHE 285, 182, BStBL Il 2025, 420, Rz 20).

Die Klage ist unbegriindet und daher abzuweisen. Der angefochtene Schenkungsteuerbescheid ist rechtmafdig und
verletzt die Klagerin nicht in ihren Rechten. Die Ubertragung des Eigentums an dem Grundstiick von X auf die
Klagerin aufgrund des notariellen Vertrags vom ...2019 unterliegt gemaf; § 1 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 1
ErbStG der Schenkungsteuer (hierzu unter 1.). Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs ist der Kapitalwert
der zugunsten von X vereinbarten Geldrente rechtsfehlerfrei gemaf § 14 BewG ermittelt und in Abzug gebracht
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worden (hierzu unter 2.). Die von der Revision erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Vorschrift des
§ 14 Abs. 1 Satz 3 BewG greifen nicht durch (hierzu unter 3.).

1. GemaR & 1 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG unterliegt der Schenkungsteuer jede freigebige Zuwendung
unter Lebenden, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird. Die Ubertragung des
Eigentums an dem Grundstick von X auf die Klagerin aufgrund des notariell beurkundeten Vertrags vom ...2019
erfullt diese Voraussetzungen.

2. Als steuerpflichtiger Erwerb gilt nach & 10 Abs. 1 Satz 1 ErbStG die Bereicherung des Erwerbers, soweit diese
nicht steuerfrei ist. Das FA hat bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs den Kapitalwert der an X auf
dessen Lebensdauer zu zahlenden monatlichen Geldrente als vertraglich vereinbarte Nutzungs-/Duldungsauflage in
zutreffender Hohe in Abzug gebracht.

a) Die Belastung mit einem NieRbrauch mindert die Bereicherung des Bedachten. Daher ist bei der Ermittlung des
steuerpflichtigen Erwerbs die aus einem Vorbehaltsniefbrauch erwachsende Belastung des zugewendeten
Gegenstandes abzuziehen (Senatsurteile vom 20.11.2024 - |1 R 38/22, BFHE 288, 20, BStBL Il 2025, 546, Rz 12; vom
21.08.2024 - I R 11/21, BFHE 285, 209, BStBL Il 2025, 525, Rz 25). Das Gleiche gilt fur eine vertraglich vereinbarte
monatlich zu entrichtende Geldrente, die auf die Lebensdauer des Bedachten zu entrichten ist. Die Bewertung der
bei der Zuwendung des Grundstiicks vertraglich zugesagten Geldrente richtet sich gemaf: § 12 Abs. 1 ErbStG nach
den Vorschriften des Ersten Teils des Bewertungsgesetzes. Der Kapitalwert lebenslanglicher Nutzungen und
Leistungen ist nach & 14 Abs. 1 Satz 1 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts nach Mafigabe der Satze 2 bis 4
anzusetzen. Die Vervielfaltiger sind nach der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes zu ermitteln und ab dem
1. Januar des auf die Veroffentlichung der Sterbetafel durch das Statistische Bundesamt folgenden Kalenderjahres
anzuwenden (8§ 14 Abs. 1 Satz 2 BewG). Der Ansatz eines geringeren oder hoheren Werts kann nach § 14 Abs. 4
Satz 2 BewG nicht darauf gestiitzt werden, dass mit einem anderen Zinssatz als 5,5 % zu rechnen ist.

b) Danach ist die Berechnung des Kapitalwerts der Geldrente zugunsten von X in Hohe von 86.904 € zutreffend. Der
Kapitalwert der Geldrente ist ungeachtet der anderslautenden Vereinbarung im notariellen Vertrag vom ...2019 mit
dem in § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG festgelegten Zinssatz in Hohe von 5,5 % zu berechnen. Der unstreitige Jahreswert
der Geldrente in Hohe von 12.000 € wurde mit einem Vervielfaltiger in Hohe von 7,242 multipliziert. Diese
Berechnung entspricht den gesetzlichen Vorgaben aus & 14 Abs. 1 Satz 2 und 4 BewG. Der Vervielfaltiger ergibt sich
aus der am 05.11.2019 verdffentlichten Sterbetafel 2016/2018 des Statistischen Bundesamtes (vgl. § 14 Abs. 1

Satz 4 BewG i.V.m. BMF-Schreiben vom 02.12.2019, BStBL | 2019, 1288). Da die Geldrente nach den Feststellungen
des FG erstmals zum 01.01.2020 zu zahlen war, ist der zu diesem Zeitpunkt geltende Vervielfaltiger ma3geblich
(vgl. Senatsurteil vom 15.07.2021 - II R 26/19, BFHE 273, 567, BStBL 11 2023, 66, Rz 17, zur bedingten Last). Zur
Ermittlung einer lebenslangen Nutzung fur einen im Bewertungszeitpunkt 78-jahrigen Mann ist nach der statistisch
verbleibenden Lebenserwartung von 9,16 Jahren der Vervielfaltiger in Hohe von 7,242 heranzuziehen.

3. Der Senat ist nicht gemaf Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG davon Uberzeugt, dass der nach § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG zur
Ermittlung des Kapitalwerts lebenslanglicher Leistungen und Nutzungen heranzuziehende Zinssatz von 5,5 %
verfassungswidrig ist. Es liegt kein VerstoR gegen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG vor. Die
Entscheidung des BVerfG vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 (BVerfGE 158, 282) zur
Verfassungswidrigkeit der Regelung zur Vollverzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach
§ 2333 AO ist nicht auf die Bewertung lebenslanglicher Nutzungen und Leistungen gemaf} § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG
zu Ubertragen.

a) Nach der Entscheidung des BVerfG war die Vollverzinsung in & 233a AO mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, soweit
diese fur Verzinsungszeitraume ab dem 01.01.2014 monatlich 0,5 % (6 % pro Jahr) betragen hat (vgl. BVerfG-
Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 121 ff.). Ankniipfungspunkt fur
die vom BVerfG in seiner Entscheidung als verfassungswidrig angesehene Ungleichbehandlung war die in § 233a
Abs. 2 Satz 1 AO geregelte flinfzehnmonatige Karenzzeit, welche nach Ansicht des BVerfG zu einer
verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Steuerpflichtigen fihrte, namlich
derjenigen Steuerschuldner, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit (zutreffend) festgesetzt wurde, gegenuber
denjenigen, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgultig festgesetzt wurde, mithin eine
Ungleichbehandlung zinszahlungspflichtiger gegeniiber nicht zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern (vgl.
BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 104).

b) Eine solche rechtsfertigungsbedurftige Ungleichbehandlung liegt bei der Bewertung einer auf die Lebensdauer
des Berechtigten zu entrichtenden Geldrente nach § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG nicht vor. Der Sachverhalt ist mit der
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vom BVerfG entschiedenen Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233a AO nicht
vergleichbar.

aa) Nach & 14 Abs. 1 Satz 3 BewG ist der Kapitalwert einer lebensldanglichen Belastung, wie vorliegend der
Geldrente, unter Berlicksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit einem Zinssatz von 5,5 % als
Mittelwert zwischen dem Kapitalwert fir jahrlich vorschissige und jahrlich nachschissige Zahlungsweise zu
berechnen. Hierbei fungiert der Zinssatz von 5,5 % als sogenannter Normalzinssatz fur die Barwertermittlung
(Kapitalwertermittlung) wiederkehrender Leistungen zu den jeweiligen Bewertungsstichtagen. Er soll als mittlerer
(aus Vergangenheitswerten abgeleiteter) Wert die tblichen Schwankungen des Zinsniveaus am Kapitalmarkt
berlicksichtigen, um zu verhindern, dass sich die dem Kapitalmarkt immanenten Zinsschwankungen auf die
Bewertung einer Kapitalforderung, die langere Zeitspannen umfasst, in einem nicht vertretbaren Ausmaf auswirken
(standige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteil vom 17.10.1980 - IlI R 52/79, BFHE 132, 298, BStBL 11 1981, 247, unter
2.b; Senatsurteil vom 27.05.1992 - 1l R 33/89, BFHE 168, 370, BStBL Il 1992, 990, unter Il.2.a, und BFH-Urteil vom
14.07.2020 - VIII R 3/17, BFHE 269, 192, BStBL 11 2020, 813, Rz 44).

bb) Dagegen sollen die Regelungen der Vollverzinsung die durch die unterschiedliche zeitliche Heranziehung zur
Steuer entstehenden Belastungsunterschiede zwischen den Steuerpflichtigen ausgleichen (BVerfG-Beschluss vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/13, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 129). Nachzahlungszinsen sind ein Ausgleich fir
die Kapitalnutzung (vgl. BeckOK AO/Oosterkamp, 33. Ed. 15.07.2025, AO § 233a Rz 1).

cc) Danach unterscheiden sich die Sachverhalte der Festsetzung von Zinsen nach & 233a AO und der Bewertung
einer auf die Lebensdauer des Berechtigten zu entrichtenden Geldrente nach § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG grundlegend.
Bei der Bewertung eines lebenslanglichen Nutzungsrechts fiir Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer gemaf
§ 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 BewG geht es nicht um das Abschopfen von Vorteilen aus der spdteren Steuerentrichtung,
sondern um die Bewertung --mitunter erst in Jahrzehnten falliger-- zuklnftiger Verpflichtungen. Die Zinsregelungen
des Bewertungsrechts zur Kapitalwertermittlung dienen anderen Zwecken als diejenigen der Vollverzinsung gemaf
§ 233a AO (zuletzt BFH-Urteil vom 14.07.2020 - VIII R 3/17, BFHE 269, 192, BStBL Il 2020, 813, Rz 42 ff.). Eine
Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG liegt insoweit nicht vor (vgl. ebenso FG Koln, Urteil vom
29.09.2020 - 7 K 2593/19, Zeitschrift fir Erbrecht und Vermogensnachfolge --ZEV-- 2021, 406 --zu § 15 BewG--; FG
Dusseldorf, Urteil vom 28.07.2021 - 4 K 865/21 Erb, EFG 2021, 1735 --zu § 12 BewG--; FG Disseldorf, Urteil vom
23.02.2022 - 4 K 929/19 Erb,AO, EFG 2022, 1470; zu & 12 BewG Viskorf in Viskorf/Schuck/Walzholz, Erbschaftsteuer-
und Schenkungsteuergesetz, Bewertungsgesetz, 7. Aufl,, § 12 BewG Rz 51; an der Verfassungsmafigkeit zweifelnd
Schur/Schur, ZEV 2020, 317, Rz 21).

dd) Soweit der BFH in seinem Vorlagebeschluss vom 08.05.2024 - VIII R 9/23 (BFHE 284, 142) Zinsen seit dem
01.01.2019 bis zum 15.04.2021 bei einer Aussetzung der Vollziehung (AdV) in Hohe von 0,5 % pro Monat gemaf

§ 237 iV.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO mit Art. 3 Abs. 1 GG fur unvereinbar gehalten hat, flhrt dies nach Auffassung des
Senats nicht zu einer anderen verfassungsrechtlichen Beurteilung des & 14 Abs. 1 Satz 3 BewG. Denn auch AdV-
Zinsen dienen in erster Linie der Abschdpfung von Liquiditatsvorteilen (vgl. BFH-Urteile vom 05.06.1996 -

X R 234/93, BFHE 180, 240, BStBL Il 1996, 503, unter 3.c, und vom 10.10.2012 - VIII R 56/10, BFHE 238, 530, BStBl
11 2013, 107, Rz 18; BFH-Beschluss vom 08.05.2024 - VIII R 9/23, BFHE 284, 142, Rz 85 ff., m.w.N.). Dies ist jedoch
--wie bereits ausgefuhrt-- nicht Sinn und Zweck der Bewertung lebenslanglicher Nutzungen und Leistungen nach

§ 14 BewG.

ee) Es liegt in Bezug auf § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG auch keine Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG im
Verhaltnis zu Regelungen des Bewertungsgesetzes vor, die einen anderen Zinssatz als 5,5 % der Bewertung
zugrunde legen. Soweit nach & 15 Abs. 1 BewG der einjahrige Betrag der Nutzung einer Geldsumme nur dann zu
5,5 % anzunehmen ist, wenn kein anderer Wert feststeht, betrifft dies einen nicht vergleichbaren Sachverhalt,
namlich einen sehr kurzen Zeitraum. Mittelfristige Zinsschwankungen, die mit dem starren Zinssatz des & 14 Abs. 1
Satz 3 BewG (vgl. zu ahnlichen Regelungen: & 12 Abs. 3 Satz 2, § 13 Abs. 3 Satz 2 BewG) ausgeglichen werden
sollen (oben unter I11.3.b aa), kdnnen in dem kurzen Zeitraum von einem Jahr nicht auftreten.

¢) Selbst wenn --entgegen der Uberzeugung des Senats-- eine Ungleichbehandlung vorliegen wiirde, wére diese
verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Der zur Kapitalwertermittlung einer lebenslanglichen Nutzung und Leistung
nach & 14 BewG geregelte Zinssatz weist hinsichtlich seines Charakters Besonderheiten auf, die eine im Vergleich
zur Vollverzinsung nach § 233a AO abweichende Beurteilung rechtfertigen.

aa) Anders als im Rahmen der Vollverzinsung gemaf} § 233a AO, bei welcher der Zeitraum 15 Monate nach
Steuerentstehung beginnt und mit der Steuerfestsetzung endet, sind die Zeitraume, die der Bewertung nach & 14
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Abs. 1 Satz 3 BewG zugrunde zu legen sind, von einer besonderen Langfristigkeit gepragt. Bei der Bewertung
lebenslanglicher Nutzungen und Leistungen sind, je nach dem Lebensalter des Beguinstigten, mehrere Jahrzehnte in
Bezug auf die Unabwagbarkeiten der Zinsentwicklung zu berlcksichtigen. Pragend fir das Marktzinsniveau im
Rahmen der Kapitalwertbestimmung nach dem Bewertungsgesetz sind die Zinsverhaltnisse fur gesicherte
langfristige Kredite (vgl. BTDrucks 1/2278, S. 9). Der hiernach anzusetzende Zinssatz soll dem Kapitalmarkt
immanente Zinsschwankungen bei der Bewertung einer Kapitalforderung, die langere Zeitspannen umfasst,
grundsatzlich auRer Acht lassen. Dies rechtfertigt nach Auffassung des Senats einen weiten Beurteilungs- und
Typisierungsspielraum des Gesetzgebers, da eine exakte Ermittlung des jeweils maRRgeblichen Ublichen Zinssatzes
bei weiten Zeitraumen Schwierigkeiten bereitet (vgl. zuletzt BFH-Urteil vom 14.07.2020 - VIII R 3/17, BFHE 269,
192, BStBL 1l 2020, 813, Rz 44).

bb) Vor diesem Hintergrund ist fur den Senat nicht feststellbar, dass der gesetzliche Zinssatz des & 14 Abs. 1 Satz 3
BewG von 5,5 % --auch unter Berlicksichtigung der durch den Ausbruch der Finanzkrise 2008/2009 veranderten
tatsachlichen Bedingungen-- bei einem sehr langfristig zu beurteilenden Zeitraum evident realitatsfern ist (vgl.
BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Hochstrichterliche
Finanzrechtsprechung 2021, 922, Rz 155 f.) oder dazu fihrt, dass die so ermittelten Vermdgensgegenstande nicht
mehr mit einem Annaherungswert an den gemeinen Wert erfasst werden (vgl. BVerfG-Beschluss vom 07.11.2006 -
1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBL Il 2007, 192, Leitsatz 2a, Rz 110). Der Zinssatz von 5,5 % ist auch unter
Berlicksichtigung der im Streitjahr noch anhaltenden Niedrigzinsphase noch von dem --gegenuber der
Vollverzinsung nach § 233a AO-- deutlich weitergehenden Einschatzungs- und Entscheidungsspielraum des
Gesetzgebers gedeckt. Die im Jahr 2022 einsetzende Zinswende mit splirbar angestiegenen Zinsen verdeutlicht das
Vorliegen zyklischer Zinsschwankungen, die die starre Zinssatzregelung des § 14 Abs. 1 Satz 3 BewG bei der
Bewertung lebenslanglicher Nutzungen und Leistungen ausgleichen soll.

29 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1, 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom O1. April 2026, | R 11/24

§ 8b Abs. 3 Satz 4 KStG erfasst keine Zinsforderungen - Nahestehen im Sinne von § 8b Abs. 3 Satz 5 KStG bei Beteiligung
natiirlicher Personen

ECLI:DE:BFH:2026:U.010426.1R11.24.0
BFH I. Senat
KStG 8 8b Abs 3S 4, KStG & 8b Abs 3S 5, KStG &§ 8b Abs 3 S 6, KStG & 8b Abs 3 S 7, AStG & 1 Abs 2, KStG VZ 2013

vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 16. April 2024, Az: 8 K 8073/22
Leitsatze

1. Gewinnminderungen aus Zinsforderungen werden grundsatzlich weder von & 8b Abs. 3 Satz 4 noch von Satz 7 des
Korperschaftsteuergesetzes (KStG) erfasst.

2. 8 8b Abs. 3 Satz 5 KStG ist nicht dahingehend auszulegen, dass Satz 4 auch fur die Konstellation einschldgig sei, in der
die Darlehensgewahrung oder Inanspruchnahme von Sicherheiten durch beziehungsweise bei einer Kdrperschaft erfolgt,
an der eine naturliche Person beteiligt ist, die auch Gesellschafter der darlehensaufnehmenden Gesellschaft ist und
deshalb das Nahestehen im Sinne des & 1 Abs. 2 des Aufiensteuergesetzes vermittelt.

Tenor

Auf die Revisionen des Beklagten und der Klagerin wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom
16.04.2024 - 8 K 8073/22 aufgehoben.

Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurlckverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung Uber die Kosten des Verfahrens ubertragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin, Revisionsklagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin) ist eine GmbH, deren Alleingesellschafter und
Geschaftsfihrer im Jahr 2013 (Streitjahr) A war. A war daneben auch an der ... GmbH (GmbH) beteiligt, bis 2010
deren Geschaftsfuhrer und bis Anfang 2012 Prokurist. Im Streitjahr war er an der GmbH zu 66 % beteiligt, wahrend
die restlichen Anteile in Hohe von 34 % vom Geschaftsfluhrer B gehalten wurden.

2 Die Klagerin und die GmbH unterhielten bei der S-Bank (S) Kontoverbindungen. So verfligte die GmbH Uber ein
Kontokorrentkonto und nahm die ihr eingeraumte Kreditlinie vollstandig in Anspruch. Die Klagerin birgte seit 2002
gegenuber S fir einen Saldo von ... € (... DM) in Bezug auf den Kontokorrentkredit der GmbH. A und B buirgten
zudem seit dem Jahr 2010 jeweils fur weitere ... € gegenuber S fir Verbindlichkeiten der GmbH. Die Klagerin und
die GmbH vereinbarten am 27.05.2011 eine Sicherungsuibereignung von zwei ... nebst Zubehor zur Absicherung
einer Forderung der Klagerin in Héhe von ... €. Mit Vertrag vom 17.02.2012 gewahrte die Klagerin der GmbH ein
Darlehen in Hohe von ... € zur Umschuldung der Kontokorrentlinie, welches die Klagerin bei S refinanzierte.

3  Mit Vertrag vom 27.08.2012 gewahrte die Klagerin der GmbH ein weiteres Darlehen Uber ... € zur Teilibernahme
eines Darlehens samt aufgelaufener Zinsen und Mahngebiihren der S, die vom Konto der Kldgerin "im Zuge der
Haftungsinanspruchnahme direkt eingezogen wurden”. Das Darlehen wurde mit der Abtretung von zwei
Forderungen der GmbH gegenuber der ... OY (F) sowie gegenlber G besichert. Die Forderungen wurden hierbei auf
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insgesamt ... € beziffert, wobei bei der Forderung gegen F der Klammerzusatz "(Rechtsstreit)" erganzt wurde. Zudem
bestand eine sogenannte Verzinsungsvereinbarung vom 29.12.2012 in Hohe von ... € fir die Teiliibernahme eines
weiteren Darlehens der S an die GmbH samt aufgelaufener Zinsen und Mahngebiihren. Hierbei wurden im Zuge der
Haftungsinanspruchnahme durch S Zinsen und Raten unmittelbar vom Konto der Klagerin eingezogen. Die
Forderung wurde nicht besichert.

Die Forderungen der Klagerin gegenuber der GmbH valutierten zum 29.11.2013 in folgender Hohe:
Konto Betrag
1550 69.263,56 €
1551 30.295,63 €
1552 2.872,21 €

1553 25.435,63 €

Summe 127.867,03 €

Am 29.11.2013 schlossen die Klagerin und die GmbH eine Rangriicktrittsvereinbarung, mit der die GmbH den
Forderungsbestand anerkannte. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die Klagerin "zur Vermeidung/Beseitigung einer
etwa gegebenen oder in Zukunft auftretenden Uberschuldung” der GmbH mit ihren Forderungen aus den oben
angegebenen Darlehen hinter die Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 der Insolvenzordnung in der fur das
Streitjahr geltenden Fassung zurucktritt. Auf Zinsen ab dem 01.01.2013 verzichtete die Klagerin ausdriicklich.

Aufgrund dieser Vereinbarung verbuchte die Klagerin am 29.11.2013 fur die Forderungen erfolgswirksame
Einzelwertberichtigungen in Hohe von insgesamt 127.863,03 € (Forderungen laut #1550 bis #1553 bis auf je 1 €)
zuzuglich weiterer Zinsen in Hohe von ... €. Des Weiteren buchte die Klagerin erfolgswirksam den Zinsverzicht in
Hohe von ... €.

Ein Antrag auf Eroffnung des Insolvenzverfahrens tber das Vermogen der GmbH wurde mangels einer die Kosten
des Verfahrens deckenden Masse im Jahr 2014 abgewiesen. Die GmbH wurde 2015 aus dem Handelsregister
geloscht.

Die Klagerin wurde mit Bescheiden vom 24.03.2015 fiir das Streitjahr zunachst erklarungsgemafs unter dem
Vorbehalt der Nachprifung veranlagt. In der Folge fuhrte der Beklagte, Revisionsklager und Revisionsbeklagte
(Finanzamt --FA--) bei der Klagerin eine Aufienprifung durch, die zu dem Ergebnis kam, dass die von der Klagerin
angenommenen Gewinnminderungen in Hohe von insgesamt 136.646,26 € nach & 8b Abs. 3 Satz 3 bis 7 des
Korperschaftsteuergesetzes in der fur das Streitjahr geltenden Fassung (KStG) nicht zu berucksichtigen seien.
Daraufhin erliefs das FA fir das Streitjahr entsprechend geanderte Korperschaftsteuer- und
Gewerbesteuermessbescheide. Zugleich hob es den Vorbehalt der Nachprifung auf.

Die Kligerin beantragte am 04.03.2020 erfolglos die schlichte Anderung der Bescheide. Die Kldgerin erhob
daraufhin Sprungklage vor dem Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg, die mangels Zustimmung des FA als
Einspruchsverfahren fortgefuhrt wurde. Mit Einspruchsentscheidung vom 02.03.2022 wies das FA den Einspruch als
unbegrindet zuruck. Es sei § 8b Abs. 3 Satz 5 i.V.m. Satz 4 KStG anwendbar. Dies betreffe alle realisierten
Wertverluste in der Steuerbilanz. Auch der Zinsverzicht aufgrund der Rangriicktrittsvereinbarung sei zu
beriicksichtigen. Es handele sich um die Ubernahme von Verbindlichkeiten der GmbH gegeniiber S aufgrund von
Bulrgschaften und Haftungsinanspruchnahmen der Kldgerin. Zu der Gewinnminderung sei es gekommen, weil die
Klagerin aus der Sicherheit in Anspruch genommen worden sei. Die Klagerin habe auch nicht nachgewiesen, dass
ein fremder Dritter die Darlehen bei sonst gleichen Umstanden gewahrt oder noch nicht zurtickgefordert hatte.

Dagegen erhob die Kldgerin Klage vor dem FG, welches dieser mit dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG)
2024, 1432 veroffentlichen Urteil vom 16.04.2024 - 8 K 8073/22 nur insoweit stattgab, als die vom FA nicht
berucksichtigten Gewinnminderungen in Hohe von 136.646,26 € auch Zinsforderungen in Hohe von 11.949 €
enthielten.
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11 Dagegen richten sich die Revisionen des FA und der Kldgerin, die sie jeweils auf die Verletzung von Bundesrecht
stltzen.

12 Das FA beantragt sinngemafs,
die Revision der Klagerin zuriickzuweisen sowie das Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 16.04.2024 -
8 K 8073/22 aufzuheben, soweit das FG der Klage stattgegeben hat, und die Klage insgesamt abzuweisen.

13 Die Klagerin beantragt sinngemaf,
die Revision des FA zuruckzuweisen sowie das Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 16.04.2024 - 8 K 8073/22
aufzuheben, soweit die Klage abgewiesen worden ist, und den Korperschaftsteuerbescheid sowie den
Gewerbesteuermessbescheid fur 2013 dahingehend zu andern, dass eine weitere Minderung des Einkommens
beziehungsweise des Gewerbeertrags um jeweils 122.697 € berlcksichtigt wird.

Entscheidungsgrunde

14 Die Revisionen des FA und der Klagerin sind im Ergebnis jeweils begriindet, fihren zur Aufhebung des FG-Urteils
und zur Zuruckverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG (§ 126 Abs. 3
Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG ist --entgegen der Revision des FA-- zwar zutreffend davon
ausgegangen, dass Gewinnminderungen aus Zinsforderungen nicht von & 8b Abs. 3 Satz 4 KStG erfasst werden.
Allerdings hat es --mit der Revision der Klagerin-- rechtsirrig angenommen, dass & 8b Abs. 3 Satz 5 KStG auch eine
Nahebeziehung zu einer natiirlichen Person erfasst. Die Sache ist nicht spruchreif und die Vorentscheidung letztlich
insgesamt aufzuheben, da der Senat mangels hinreichender Feststellungen des FG nicht abschliefiend uber die vom
FA zusatzlich aufgeworfene Frage zu entscheiden vermag, ob und inwieweit durch die streitigen Vorgange eine
verdeckte Gewinnausschuttung (vGA) der Klagerin an A vorliegt.

15 1. Zwischen den Beteiligten steht nicht im Streit, dass die Klagerin ihren Gewinn aus Gewerbebetrieb zutreffend in
Hohe von 136.646,26 € gemindert hat. Sie war zundchst berechtigt, ihre Forderungen gegenuber der GmbH in Hohe
von 127.867,03 € nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) durch Teilwertabschreibung auf
0 € wertzuberichtigen, weil die Forderungen nach dem vereinbarten qualifizierten Rangrucktritt nur nachrangig
nach allen sonstigen Verbindlichkeiten zu bedienen waren und ein fremder Dritter als Erwerber des Betriebs der
Klagerin ihnen somit keinen Wert oberhalb von 0 € beigemessen hatte. Soweit die Klagerin dariber hinaus auf die
Zinsforderungen ab dem 01.01.2013 verzichtet hat, kam es nach den Feststellungen des FG zu einem
ausdrucklichen Wegfall der Forderungen, die unmittelbar gewinnmindernd auszubuchen waren. Der Senat sieht
dazu von weiteren AuRerungen ab.

16 2. Das FGist allerdings zu Unrecht davon ausgegangen, dass diese Gewinnminderungen teilweise gemaf’ & 8b
Abs. 3 Satz 4 bis 7 KStG dem Einkommen der Klagerin wieder hinzuzurechnen waren.

17 a) Zu den Gewinnminderungen gehdren nach & 8b Abs. 3 Satz 4 KStG auch Gewinnminderungen im Zusammenhang
mit einer Darlehensforderung oder aus der Inanspruchnahme von Sicherheiten, die fur ein Darlehen hingegeben
wurden, wenn das Darlehen oder die Sicherheit von einem Gesellschafter gewahrt wird, der zu mehr als einem
Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital der Kdrperschaft, der das Darlehen gewahrt wurde,
beteiligt ist oder war. Dies gilt nach dem Satz 5 der Norm auch fiir diesem Gesellschafter nahestehende Personen
im Sinne des & 1 Abs. 2 des Aufiensteuergesetzes (AStG) oder fir Gewinnminderungen aus dem Ruickgriff eines
Dritten auf den zu mehr als einem Viertel am Grund- oder Stammkapital beteiligten Gesellschafter oder eine diesem
nahestehende Person aufgrund eines der Gesellschaft gewdhrten Darlehens. Die Satze 4 und 5 sind nach dem
Satz 6 nicht anzuwenden, wenn nachgewiesen wird, dass auch ein fremder Dritter das Darlehen bei sonst gleichen
Umstanden gewahrt oder noch nicht zurlickgefordert hatte; dabei sind nur die eigenen Sicherungsmittel der
Gesellschaft zu beriicksichtigen. Nach Satz 7 gelten die Satze 4 bis 6 entsprechend fur Forderungen aus
Rechtshandlungen, die einer Darlehensgewahrung wirtschaftlich vergleichbar sind.

18 b) Dem FG ist --entgegen dem Revisionsvorbringen des FA-- zunachst darin zu folgen, dass Gewinnminderungen aus
Zinsforderungen weder von § 8b Abs. 3 Satz 4 noch Satz 7 KStG erfasst werden (offengelassen im Senatsurteil vom
19.02.2020 - I R 19/17, BFHE 269, 243, BStBL Il 2021, 223).

19 aa) § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG erfasst Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit dem in Absatz 2 genannten
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Anteil entstehen. Zu den Gewinnminderungen im Sinne des Satzes 3 gehoren nach dem Satz 4 auch
Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung oder aus der Inanspruchnahme von
Sicherheiten, weil diese an die Stelle des Anteils treten kdnnen, dessen gewinnwirksame Wertminderung nach & 8b
Abs. 3 Satz 3 KStG ausgeschlossen wird. Die Norm bezieht also zur Umgehungsvermeidung solche wirtschaftlich
vergleichbaren Rechtshandlungen ein, die die Kérperschaft eigenkapitalahnlich finanzieren. Zinsforderungen
korrespondieren insoweit aber weder mit der Steuerfreiheit nach & 8b Abs. 2 KStG (Brandis/Heuermann/Rengers,

§ 8b KStG Rz 296; Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl., 8 8b Rz 279i; auch Engelen/Hagemeier, Internationale Steuer-
Rundschau --ISR-- 2025, 104, 105 f.; Moller, DStR kurzgefasst 2024, 232) noch treten sie in irgendeiner Weise
wirtschaftlich an die Stelle des Anteils.

20 bb) Den Zinsforderungen liegt auch keine einer Darlehensgewahrung wirtschaftlich vergleichbare Rechtshandlung
im Sinne des & 8b Abs. 3 Satz 7 KStG zugrunde, weil dafur erforderlich ware, dass die Forderungen Uber einen
langeren Zeitraum nicht erfullt werden und sie deshalb wirtschaftlich als Darlehensgewahrung einzustufen waren.
Wirtschaftlich vergleichbare Rechtshandlungen sollen ausweislich der urspringlichen Gesetzesbegrindung
(BTDrucks 16/6290, S. 73) Nutzungsbeziehungen und insbesondere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie Mietforderungen sein. Erfasst sein konnen nur die Forderungen aus der Nutzungsuberlassung sowie andere
Forderungen, die Darlehenscharakter haben. Die Forderung muss also dazu dienen, den Schuldner wie durch eine
Darlehenshingabe zu finanzieren, weshalb zumindest ein Rechtsverhaltnis begriindet werden muss, das eine
Ahnlichkeit zu Darlehen aufweist und auf eine gewisse Dauer geschlossen wird (vgl. Watermeyer in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 8b KStG Rz 118; Herlinghaus in Rddder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8b
Rz 352; Schnitger in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl,, § 8b Rz 507; alle m.w.N.). Insofern mag die
Einbeziehung von Zinsforderungen gerechtfertigt sein, wenn diese durch Novation in ein Darlehen umgewandelt
oder auf unlbliche Dauer gestundet werden und der Glaubiger mit ihnen sodann ausfallt (vgl.
Brandis/Heuermann/Rengers, & 8b KStG Rz 296; Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl., 8 8b Rz 279i; auch
Engelen/Hagemeier, ISR 2025, 104, 106). Nach den den Senat bindenden Feststellungen des FG (&8 118 Abs. 2 FGO)
dienten die Zinsforderungen im Streitfall aber nicht --wirtschaftlich vergleichbar einer Darlehenshingabe durch
uniiblich langes Stehenlassen-- der Finanzierung der GmbH, sondern handelte es sich danach schlicht um valutierte
Schuldzinsen als Vergitung fur die Kapitalliberlassung (ebenso Tiedchen, EFG 2024, 1435, 1436; Riedel, Recht der
Finanzinstrumente 2024, 316).

21 ) Mit der Klagerin hat das FG aber zu Unrecht & 8b Abs. 3 Satz 5 KStG dahingehend ausgelegt, dass der Satz 4 auch
fur die Konstellation einschlagig sei, in der die Darlehensgewdhrung oder Inanspruchnahme von Sicherheiten durch
beziehungsweise bei einer Kérperschaft erfolgt, an der eine naturliche Person beteiligt ist, die auch Gesellschafter
der darlehensaufnehmenden Gesellschaft ist und deshalb das Nahestehen im Sinne des & 1 Abs. 2 AStG durch diese
naturliche Person vermittelt wird.

22 aa) Die Unrichtigkeit der vorgenannten Auslegung folgt bereits aus dem klaren Wortlaut des & 8b Abs. 3 Satz 5
KStG. Denn wenn es dort heif3t, das in Satz 4 Angeordnete gelte auch fiir "diesem Gesellschafter” nahestehende
Personen im Sinne des & 1 Abs. 2 AStG, dann wird dadurch klar, dass nur der Gesellschafter im Sinne des Satzes 4
gemeint und er deshalb keine naturliche Person sein kann (Herlinghaus in Rodder/Herlinghaus/Neumann, KStG,

2. Aufl., & 8b Rz 336; Watermeyer in Herrmann/Heuer/Raupach, & 8b KStG Rz 113; Gosch in Gosch, KStG, 4. AufL.,

§ 8b Rz 279a.1; Brandis/Heuermann/Rengers, & 8b KStG Rz 306b; M. Frotscher in Frotscher/Drien,
KStG/GewStG/UmwStG, & 8b KStG Rz 386; Engelen/Hagemeier, ISR 2025, 104, 106; zweifelnd auch Tiedchen, EFG
2024, 1435, 1436; a.A. Pung in Dotsch/Pung/Mohlenbrock, Die Korperschaftsteuer, 8§ 8b KStG Rz 257; offengelassen
im Senatsurteil vom 17.01.2018 - | R 74/15, BFH/NV 2018, 836; zur abweichenden Auslegung des
Gesellschafterbegriffs in & 8 Abs. 3 Satz 4 KStG vgl. aber Senatsurteil vom 19.11.2025 - | R 40/23, BFH/NV 2026,
544). § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG bezieht sich auf Gewinnminderungen im Zusammenhang mit den in Absatz 2
genannten Anteilen, um insoweit die Regelungssymmetrie zwischen Gewinnen und Verlusten zu erreichen. Das
setzt voraus, dass der Anteilsinhaber, der den VerauRerungsgewinn beziehungsweise -verlust erzielt, eine
Korperschaft ist, weil dies gleichsam die Grundvoraussetzung des & 8b KStG darstellt. § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG
erstreckt die Nichtberlicksichtigung von Verlusten auf Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer
Darlehensforderung oder der Inanspruchnahme von Sicherheiten und baut systematisch auf dem Satz 3 auf, ohne
die Person des Gesellschafters zu modifizieren. Dem Lasst sich --anders als es das FG gesehen hat-- nicht
entgegenhalten, dass der in Satz 5 enthaltene Verweis auf & 1 Abs. 2 AStG unterschiedslos auch nattirliche Personen
erfasse, weil diese Auslegung die im Wortlaut angelegte Verknipfung mit dem in Satz 4 genannten Gesellschafter
Ubersieht.

23 bb) Der hier vertretenen Auslegung entspricht der Zweck des Satzes 5, der zur Vermeidung von
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Umgehungsgestaltungen den personlichen Anwendungsbereich des & 8b Abs. 3 Satz 4 KStG hinsichtlich der Person
des Darlehensgebers einerseits auf diesem nahestehende Personen im Sinne des & 1 Abs. 2 AStG sowie andererseits
auf Dritte ausdehnt, die auf einen im Sinne des & 8b Abs. 3 Satz 4 KStG wesentlich beteiligten Gesellschafter oder
auf eine diesem nahestehende Person aufgrund eines der Kapitalgesellschaft gewahrten Darlehens zurlickgreifen
kénnen. In beiden Fallen unterstellt das Gesetz also zur Missbrauchsvermeidung typisierend die Veranlassung der
Darlehenshingabe durch das Gesellschaftsverhaltnis (vgl. Herlinghaus in Rodder/Herlinghaus/Neumann, KStG,

2. Aufl., 8 8b Rz 335, m.w.N.). § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG erfasst aber keine Darlehensvergaben von natirlichen
Personen. Folglich fehlt es fur eine ausdehnende Anwendung des Satzes 5 an der notwendigen "Bezugsperson” im
Sinne des & 8b Abs. 3 Satz 4 KStG (Engelen/Hagemeier, ISR 2025, 104, 106; auch Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl,, & 8b
Rz 279a.1). Der Einbezug naturlicher Personen als Gesellschafter auf Basis von & 8b Abs. 3 Satz 5 KStG stlinde
mangels Umgehungsgestaltung also regelungssystematisch im Widerspruch zum intendierten Zweck der Norm
(Herlinghaus in Rodder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8b Rz 336; Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl.,, & 8b

Rz 279a.1; Hamacher in Bott/Walter, KStG, § 8b Rz 232; Watermeyer in Herrmann/Heuer/Raupach, § 8b KStG

Rz 114; Engelen/Hagemeier, ISR 2025, 104, 106; nur zur Umgehungsgestaltung: Pung in Dotsch/Pung/Mohlenbrock,
Die Korperschaftsteuer, § 8b KStG Rz 257).

cc) Nicht zu folgen ist auch der Argumentation des FG, die Einbeziehung naturlicher Personen als Gesellschafter im
Sinne des & 8b Abs. 3 Satz 5 KStG aus der erst nach dem Streitjahr erfolgten Einflihrung des & 3c Abs. 2 Satz 2 EStG
abzuleiten. Abgesehen davon, dass einer solchen spateren Gesetzesanderung kein Aussagegehalt fur die
Vergangenheit beigemessen werden kann, ware § 3¢ Abs. 2 Satz 2 EStG selbst bei untermittelbarer
Darlehensvergabe durch A nicht einschlagig, soweit die Beteiligung im Privatvermogen gehalten wird (vgl.
Engelen/Hagemeier, ISR 2025, 104, 106 f., m.w.N.).

d) Da eine Gewinnkorrektur nach & 8b Abs. 3 Satz 4 KStG aus den vorstehenden Griinden ausscheidet, muss der
Senat nicht Uber die Frage entscheiden, ob die Klagerin nach & 8b Abs. 3 Satz 6 KStG den Nachweis erbracht hat,
dass auch ein fremder Dritter das Darlehen bei sonst gleichen Umstanden gewahrt hatte.

3. Soweit die Klage abgewiesen worden ist, kann das FG-Urteil schon aus den vorstehend genannten Griinden
keinen Bestand haben. Die Sache ist aber nicht spruchreif und die Vorentscheidung letztlich insgesamt aufzuheben,
weil das FG --von seinem rechtlichen Standpunkt aus konsequent-- der vom FA in seiner Revision zu Recht
aufgeworfenen Frage nicht nachgegangen ist, ob im Streitfall eine Gewinnkorrektur auf der Grundlage von & 8

Abs. 3 Satz 2 KStG geboten ist. Insoweit ist anerkannt, dass & 8b Abs. 3 Satz 4 KStG, dessen
Tatbestandsvoraussetzungen im Streitfall bezogen auf die Klagerin nicht erfillt sind, die Anwendung des & 8 Abs. 3
Satz 2 KStG nicht sperrt (vgl. Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8b Rz 279j; Watermeyer in Herrmann/Heuer/Raupach,
§ 8b KStG Rz 113; beide m.w.N.). Das FG hat bezogen auf das Vorliegen von vGA der Klagerin an ihren
Alleingesellschafter A allerdings bislang keine hinreichenden Feststellungen getroffen.

a) Bei dem Fremdvergleich nicht entsprechenden Darlehens- und/oder Sicherheitsgestellungen zwischen
Schwestergesellschaften kann eine vGA der darlehens- beziehungsweise sicherheitsgewahrenden Gesellschaft an
den gemeinsamen Gesellschafter vorliegen (vgl. dazu Gosch in Gosch, KStG, 4. Aufl,, § 8b Rz 279j). Die Grundsatze,
nach denen Teilwertabschreibungen auf Darlehen, die einer Schwestergesellschaft gewahrt worden sind, zu einer
VGA fihren kénnen, hat der Senat in seinen Urteilen vom 08.10.2008 - | R 61/07 (BFHE 223, 131, BStBL Il 2011, 62)
sowie vom 11.11.2015 - I R 5/14 (BFHE 252, 353, BStBL Il 2016, 491) herausgearbeitet. Danach kann eine vGA
vorliegen, wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter oder einer diesem nahestehenden Person aus im
Gesellschaftsverhaltnis liegenden Grinden ein ungesichertes Darlehen gegeben hat und sie die Darlehensforderung
in der Folge auf einen niedrigeren Teilwert abschreiben muss.

b) Dem ist das FG bislang nicht nachgegangen. Die vorinstanzlich getroffenen Feststellungen reichen zur
abschlieRenden Prifung nicht aus. Das FG hat bisher lediglich im Rahmen der Prifung des & 8b Abs. 3 Satz 6 KStG
ausgefihrt, dass die Klagerin selbst zunachst fiir das Kontokorrentkonto der S gegeniiber gebiirgt habe. S habe
zwar keinen unmittelbaren Anspruch auf Zahlung aus der Burgschaft geltend gemacht, sich aber mit einer
Schuldumschaffung einverstanden erklart. Die damit begrindete Darlehensforderung sei spater wertlos geworden,
was auch fiir die Ubernahme der weiteren Darlehen der GmbH durch die Kldgerin gelte. Das FG hat dariiber hinaus
zur Fremdiblichkeit ausgefiihrt, die Klagerin habe nicht zur Uberzeugung des Gerichts darlegen kénnen, dass die
Darlehensgewahrungen vom 17.02.2012 (... €), vom 27.08.2012 (... €) sowie vom 29.12.2012 (... €) einem
Fremdvergleich standhalten wirden. Bei der Priifung, ob im Streitfall eine vGA vorliegen konnte, wird das FG
allerdings nach den Grundsatzen der Feststellungslast zu berlcksichtigen haben, dass es nicht darauf ankommt, ob
die Klagerin den Nachweis der Fremdiiblichkeit der Darlehensgewahrungen erbracht hat, sondern darauf, ob das FA
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den Nachweis der Fremduniblichkeit derselben erbringen kann (vgl. zur Feststellungslast des FA hinsichtlich einer
VGA z.B. Senatsurteile vom 15.10.1997 - | R 42/97, BFHE 184, 444, BStBL 11 1999, 316; vom 17.10.2001 - | R 103/00,
BFHE 197, 68, BStBL Il 2004, 171; vom 18.05.2021 - | R 62/17, BFHE 273, 457, BStBL Il 2023, 723). Insoweit wird in
die Prifung einzubeziehen sein, dass die GmbH der Klagerin zumindest einige Sicherheiten gewahrt hat
(Sicherungsubereignung der ..., Abtretung von Kundenforderungen).

29 4. Die Ubertragung der Kostenentscheidung folgt aus & 143 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 24. Marz 2026, VIII R 30/24

Unentgeltliche Ratenzahlungsvereinbarung: Grundsatzlich keine Einkiinfte aus Kapitalvermdgen
ECLI:DE:BFH:2026:U.240326.VIIIR30.24.0
BFH VIII. Senat

BewG & 1, BewG & 12 Abs 3, EStG § 20 Abs 1 Nr 7, EStG 8 20 Abs 2 S 2, EStG § 20 Abs 2S 1 Nr 7, EStG &8 20 Abs 4 S 1,
EStG & 22 Abs 1 Nr 1 S 3 Buchst a DBuchst bb S 1, ErbStG & 7 Abs 1 Nr 1, EStG VZ 2021, EStG VZ 2022

vorgehend Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht , 17. September 2024, Az: 4 K 34/24
Leitsatze

1. Vereinbaren die Vertragspartner bei der entgeltlichen Ubertragung eines Vermogensgegenstands im Privatvermdgen,
dass die vom Erwerber zur Erfullung des Kaufpreises zu erbringenden Teilzahlungen in voller Hohe als Gegenleistung fur
den Kaufgegenstand geleistet werden sollen und die in der Ratenzahlungsvereinbarung liegende Stundung zinslos
gewahrt wird, ist fir die Besteuerung des Veraufierers von einer unentgeltlichen Stundung der Kaufpreisforderung
auszugehen, sofern sich nicht aus dem Steuerrecht ergibt, dass die Vereinbarung der Besteuerung nicht zugrunde gelegt
werden kann. Es fehlt in diesem Fall an einem steuerpflichtigen Entgelt fur eine Kapitaliberlassung gemafs & 20 Abs. 1
Nr. 7 des Einkommensteuergesetzes --EStG-- (Anderung der Rechtsprechung).

2. Erfillt der Erwerber den vereinbarten Kaufpreis in Raten, die (vereinbarungsgemaf) einen Zinsanteil nicht enthalten
und auch nicht zwangsweise aufzuteilen sind, sind diese Teilzahlungen grundsatzlich gemaf’ § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7,
Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 EStG ratierlich jeweils in voller Hohe mit den beim Forderungserwerb entstandenen
Anschaffungskosten zu verrechnen.

3.8 12 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes hilft im Privatbereich weder Uber eine fehlende Vereinbarung oder Zusage eines
Entgelts fir die Kapitaluberlassung in Gestalt der Stundung (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) hinweg noch kann aufgrund der
Regelung ein Ruckzahlungsgewinn gemaR & 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 EStG entstehen.

Tenor

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts vom 17.09.2024 - 4 K 34/24
wird als unbegriindet zuriickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1  Streitig ist, ob die Klager und Revisionsbeklagten (Klager) als Verkaufer eines Grundstiicks steuerbare Kapitalertrage
erzielt haben, weil die Tochter der Klager als Erwerberin des Grundstucks den Kaufpreis vereinbarungsgemaf3 in
unverzinslichen Raten gezahlt hat.

2 Die Klager sind Ehegatten und werden fur die Streitjahre 2021 und 2022 gemeinsam zur Einkommensteuer
veranlagt.

3 Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 23.04.2021 (Urkundenrolle Nr. .../... der Notarin A mit Amtssitz in B)
verdauBBerten sie das mit einem Wohnhaus und Nebengebauden bebaute Grundstiick im X-Weg ... in C an ihre
Tochter. Die Klager waren zuvor seit mehr als zehn Jahren Eigentumer des Grundstuicks gewesen.
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Als Gegenleistung wurde vereinbart:

"Die Parteien geben den Wert der Immobilie mit ... € an. Der Ubernehmer verpflichtet sich, ... € an den Uberlasser zu
zahlen. Der Betrag wird zunichst gestundet. Der Ubernehmer zahlt dem Uberlasser diesen Betrag in monatlichen
Raten a ... € ab. Die Raten sind jeweils zum 1. eines Monats, beginnend mit dem 01. Mai 2021 [...] zu Uberweisen.
Eine Verzinsung ist nicht vereinbart. Die in diesem Verzicht liegende Kaufpreisreduzierung wird dem Ubernehmer
geschenkt. Erganzend vereinbaren die Parteien, dass die monatliche Rate im gegenseitigen Einvernehmen alle

5 Jahre um bis zu 5 % erhéht werden kann, bei entsprechender Verkiirzung der Laufzeit. Sollte einer der Uberlasser
versterben, ist der Vertrag mit seinen Erben fortzusetzen. Stirbt der Ubernehmer, sind dessen Erben zur
Sondertilgung berechtigt, aber nicht verpflichtet.”

Besitz, Nutzen und Gefahr gingen am 01.05.2021 auf die Tochter als Erwerberin ber. Zur Sicherung des Kaufpreises
bestellte die Tochter zugunsten der Klager als Gesamtglaubiger gemaf § 428 des Burgerlichen Gesetzbuchs eine
Buchgrundschuld in Hohe von ... € an dem Grundstuck. Beweggrund fur die Festsetzung der Ratenhohe war, dass
eine Bankfinanzierung, mit der die Tochter den Kaufpreis sofort hatte begleichen kdnnen, fiir sie nicht erreichbar
war, und dass sie nicht mehr als ... € im Monat leisten konnte.

Die Klagerin (Geburtsjahr 19xx) war bei Abschluss des notariellen Vertrags ... Jahre alt, der Klager (Geburtsjahr 19xx)
... Jahre.

Die Klager erklarten im Zusammenhang mit der Veraufierung des Grundstiicks keine Kapitalertrage.

Aufgrund einer Kontrollmitteilung des Finanzamts D vom 19.06.2023 (iber einen wegen der zinslosen
Ratenzahlungsvereinbarung zu ermittelnden Zinsanteil erlieR® der Beklagte und Revisionsklager (Finanzamt --FA--)
am 24.08.2023 einen gemafR § 173 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) geanderten Einkommensteuerbescheid
fur das Streitjahr 2021. Das FA berechnete aus den gezahlten Raten unter Anwendung von & 12 Abs. 3 des
Bewertungsgesetzes (BewG) Zinsanteile und stufte diese als Kapitalertrage ein, die es den Klagern zur Halfte
zurechnete und dem gesonderten Tarif gemafd § 32d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes in der in den Streitjahren
anzuwendenden Fassung (EStG) unterwarf. Der Anfangsbarwert der Kaufpreisforderung zum Ubergabetag
(01.05.2021) betrug ... €, der Barwert zum 31.12.2021 ... €. Die Differenz zwischen der Summe der im Streitjahr
2021 erhaltenen Teilzahlungen in Hohe von ... € und dem rechnerisch ermittelten Tilgungsbetrag in Hohe von ... €
ergab aus Sicht des FA fir das Streitjahr 2021 einen steuerpflichtigen Zinsanteil in Hohe von ... €.

Hiergegen erhoben die Kldger Einspruch. Wahrend des Einspruchsverfahrens anderte das FA den
Einkommensteuerbescheid fur das Streitjahr 2021 am 18.10.2023. Es verminderte gemafd § 7g Abs. 3 Satz 2 EStG
die zuvor bei den Klagern berlicksichtigten negativen Einkiinfte aus Gewerbebetrieb.

Am 18.10.2023 erging der Einkommensteuerbescheid fur das Streitjahr 2022. Auch in diesem Bescheid ermittelte
das FA, ausgehend von der Summe der im Streitjahr 2022 von der Tochter an die Klager geleisteten Teilzahlungen
von ... € gemaR & 12 Abs. 3 BewG eine Barwertminderung der Kaufpreisforderung als Tilgungsanteil (... €) und
behandelte die Differenz (... € - ... €) in HOhe von ... € als Zinsanteil, den es den Klagern je zur Halfte als
Kapitalertrag gemaf’ & 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zurechnete und dem gesonderten Tarif gemaf & 32d Abs. 1 EStG
unterwarf. Auch gegen diesen Bescheid erhoben die Klager Einspruch. Das FA wies die Einspruche als unbegriindet
zurlick.

Das Finanzgericht (FG) hat der Klage stattgegeben. Es hat die vom FA ermittelten Zinsanteile nicht als gemaf & 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG einkommensteuerpflichtige Kapitalertrage angesehen. Die Differenz zwischen dem
"Nominalkaufpreis” und dem vom FA abgezinsten Barwertkaufpreis hatten die Klager ihrer Tochter ausdruicklich
geschenkt. Die hierin liegende freigebige Zuwendung sei als Schenkung unter Lebenden gemaf? & 7 Abs. 1 Nr. 1 des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) zu qualifizieren, was eine Steuerbarkeit der Zinsanteile im
Rahmen der Einkommensteuer ausschlief?e. Die Begrindung des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2024,
2046 wiedergegeben.

Mit der Revision rugt das FA die Verletzung materiellen Bundesrechts in Gestalt des & 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG und § 7
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.

Das FA beantragt,
das Urteil des Schleswig-Holsteinischen FG vom 17.09.2024 - 4 K 34/24 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Klager beantragen,
die Revision als unbegrindet zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

15
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Die Revision ist im Ergebnis unbegriindet und zurlickzuweisen (§ 126 Abs. 2 und Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung
--FGO--).

Das FG hat zwar zu Unrecht wegen der unentgeltlichen Stundung des Kaufpreises eine freigebige Zuwendung
gemaf’ § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG angenommen (unter 11.1.). Die Entscheidung des FG ist gleichwohl im Ergebnis
richtig, da die Klager in den Streitjahren aus der Vereinnahmung der Kaufpreisraten weder steuerpflichtige Ertrage
gemaf’ & 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 1 EStG (unter 11.2.a) noch Kapitalertrage gemaf: § 20 Abs. 1
Nr. 7 EStG (unter I1.2.b) und auch keinen Ruckzahlungsgewinn gemaf: § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4
Satz 1 EStG (unter 11.2.c) erzielt haben.

1. Im Ausgangspunkt zu Recht hat das FG angenommen, dass die Klager ihrer Tochter den Vorteil der
unentgeltlichen Stundung des Kaufpreises schenkweise zuwenden wollten. Diese Zuwendung fiihrt jedoch weder in
Bezug auf die Ubertragung des Grundstiicks noch im Hinblick auf den zugewendeten Zinsverzicht zu einer
freigebigen Zuwendung unter Lebenden gemafR & 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. Auf das Verhaltnis zwischen
Schenkungsteuer und Einkommensteuer kommt es nicht an.

a) Die Tochter der Klager ist nach der nicht zu beanstandenden Vertragsauslegung des FG verpflichtet, einen dem
Wert der Immobilie entsprechenden Kaufpreis (... €) in Raten an die Klager zu bezahlen. Hierfur haben die Klager
und ihre Tochter die burgerlich-rechtlich zuldssige Vereinbarung getroffen, dass der Kaufpreis unentgeltlich
gestundet wird und die Raten jeweils in voller Hohe auf den Kaufpreis entfallen sollen (vgl. Urteil des
Bundesgerichtshofs vom 20.11.1970 - V ZR 71/68, Betriebs-Berater --BB-- 1971, 107). Den darin liegenden Verzicht
auf Stundungszinsen haben die Klager und ihre Tochter als Kaufpreisreduzierung in dem Sinne verstanden, dass die
Tochter nicht zusatzlich zum Kaufpreis in Hohe des Verkehrswerts noch Stundungszinsen zu entrichten hatte.

b) Der Schenkungsteuer unterliegt als Schenkung unter Lebenden (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG) jede freigebige
Zuwendung, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird (8 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG).
Der Schenkungsteuertatbestand setzt objektiv eine Vermogensverschiebung voraus, das heift eine
Vermogensminderung auf der Seite des Zuwendenden und eine Vermdgensmehrung auf der Seite des Bedachten
sowie subjektiv den Willen des Zuwendenden zur Freigebigkeit (vgl. z.B. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom
09.12.2009 - 11 R 22/08, BFHE 228, 165, BStBL Il 2010, 363, unter II.1. [Rz 10]; vom 04.06.2025 - 11 R 18/23, BFHE
288, 75, BStBL 11 2026, 117, Rz 11).

¢) Aufgrund der vereinbarten "Kaufpreisreduzierung” ergibt sich keine schenkungsteuerbare Zuwendung der Klager
an ihre Tochter gemaf & 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG im Hinblick auf die Ubertragung des Grundstiicks und Gebaudes.

Der Il. Senat des BFH hat bereits entschieden, eine freigebige Zuwendung im Sinne des & 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG
konne regelmaRig nicht allein aus dem Umstand hergeleitet werden, dass der Grundstucksverkaufer im Kaufvertrag
die Kaufpreisschuld des Grundstiickskaufers (iber den Zeitpunkt der Grundstiicksiibergabe und des Ubergangs von
Nutzen und Lasten des Grundstuicks hinaus zinslos stunde. Ob ein Kaufvertrag liber ein Grundstiick zu einer
(gemischt-)freigebigen Zuwendung fuhre, musse --so der Il. Senat-- grundsatzlich anhand einer Gegenuberstellung,
Bewertung und Saldierung der gesamten im Kaufvertrag begriindeten gegenseitigen Leistungspflichten ermittelt
werden. Auch bei einander nahestehenden Personen kdnnten nicht einzelne, isoliert gesehen fur einen der
Vertragspartner gunstige und fur den anderen Vertragspartner nachteilige Vertragsbestandteile (Vertragspflichten)
aus ihrer synallagmatischen Verknlpfung geldst und als selbstandige unentgeltliche Zuwendung im Sinne des § 7
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG qualifiziert werden (BFH-Urteil vom 30.03.1994 - 11 R 7/92, BFHE 174, 249, BStBL |1 1994, 580,
unter Il.2.a bis c).

Der der Tochter zugewandte Vorteil aus der zinslosen Stundung des Kaufpreises als Kaufpreisreduzierung sollte
nach dem Ubereinstimmenden Willen der Vertragsparteien jedoch nicht zu einer teilweise unentgeltlichen
Zuwendung des Grundstuicks und Gebaudes flihren. Die Tochter der Klager war verpflichtet, den dem Wert der
Immobilie entsprechenden Kaufpreis in Hohe von ... € an die Klager in Raten zu zahlen. Bezogen auf das
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Ubertragene Grundstiick und Geb3ude handelte es sich um eine vollentgeltliche Ubertragung ohne
Zuwendungsabsicht der Klager.

d) Auch der der Tochter zugewandte Vorteil der zinslosen ratenweisen Stundung der Kaufpreisforderung ist nicht
gemaf’ § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG schenkungsteuerbar. Es fehlt insofern an der erforderlichen Vermogensverschiebung
von den Klagern an ihre Tochter.

Der Tochter als Zuwendungsempfangerin wird durch die zinslose Stundung weder unentgeltlich noch verbilligt eine
Geldsumme aus dem Vermogen der Klager zur Nutzung uberlassen. Aufgrund der Stundung kommt es lediglich zu
einer geringeren Belastung im Vermdgen der Tochter. Eine schenkungsteuerpflichtige Zuwendung liegt nach der
Rechtsprechung des Il. Senat des BFH bei unentgeltlicher oder verbilligter Darlehensgewahrung nur vor, wenn dem
Darlehensnehmer vom Geber eine Geldsumme zinslos oder zu einem nicht marktublichen Zins zur Nutzung zur
Verfugung gestellt wird. Gegenstand der steuerbaren Zuwendung ist dann der Vorteil des Empfangers, das
uberlassene Kapital fur sich nutzen zu konnen (vgl. BFH-Urteile vom 12.07.1979 - 11 R 26/78, BFHE 128, 266, BStBL
111979, 631, unter L.aund c [Rz 9, 12, 13]; vom 21.02.2006 - Il R 70/04, BFH/NV 2006, 1300, unter Il.2.c [Rz 14];
vom 27.11.2013 - Il R 25/12, BFH/NV 2014, 537, Rz 13, 14, sowie zum verbilligten Darlehen BFH-Urteil vom
31.07.2024 - Il R 20/22, BFHE 285, 284, BStBL Il 2025, 498, Rz 12). An einer solchen Vermdgensverschiebung fehlt
es hier.

Soweit der erkennende Senat im Beschluss vom 12.09.2011 - VIII B 70/09, (BFH/NV 2012, 229, Rz 15 bis 17) --bei
summarischer Betrachtung-- eine freigebige Zuwendung von Zinsvorteilen fur moglich gehalten hat, wenn eine zu
einem spateren Stichtag fallige sonstige Kapitalforderung (Zugewinnausgleichsforderung) zinslos gestundet wird,
halt er nicht langer daran fest, dass in der bloRen Stundung einer Forderung eine schenkungsteuerpflichtige
freigebige Zuwendung liegen kann.

2. Die Entscheidung des FG ist jedoch im Ergebnis richtig und die Revision gemaf: § 126 Abs. 4 FGO als
unbegrundet zurickzuweisen. Die Klager haben aus den Kaufpreisraten in den Streitjahren weder Ertragsanteile aus
einem Leibrentenrecht (unter 11.2.a) noch Einkilinfte aus Kapitalvermdgen (unter I1.2.b und 11.2.c) erzielt.

a) Die Klager haben in den Streitjahren keine Einkunfte gemaR & 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 1
EStG aus Ertragsanteilen eines Leibrentenrechts erzielt. Sie haben das bebaute Grundstiick gegen Kaufpreisraten
und nicht gegen Einrdumung eines Leibrentenrechts verauBert. Davon ist das FG zu Recht (stillschweigend)
ausgegangen.

Zwar ware der Ertragsanteil eines unter § 22 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 1 EStG fallenden
Rentenrechts aus einer als Gegenleistung eingerdaumten Leibrente ungeachtet der Subsidiaritat der sonstigen
Einklnfte spezialgesetzlich ausschlielich nach dieser Regelung steuerbar (grundlegend Beschluss des GroRRen
Senats des BFH vom 15.07.1991 - GrS 1/90, BFHE 165, 225, BStBL 11 1992, 78, unter C.II.2.; BFH-Urteil vom
18.05.2010 - X R 32-33/01, BFHE 230, 305, BStBL Il 2011, 675, Rz 31, 32, 50, 51 zur Leibrente; Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 11.03.2010, BStBL | 2010, 227, Tz. 71, 75, 78).

Im Streitfall wurde als Gegenleistung fur die VeraufRerung des bebauten Grundstiicks indes keine Leibrente
vereinbart, da der Kaufpreisabrede eine Wagniskomponente in Form der Anknlpfung des Bezugs der Rente an die
Lebenszeit der Bezugsperson oder des Verpflichteten fehlt (vgl. zu dieser Voraussetzung bei einer
VerauRerungszeitrente BFH-Urteile vom 14.07.2020 - VIII R 3/17, BFHE 269, 192, BStBL Il 2020, 813, Rz 25; vom
19.05.1992 - VIII R 37/90, BFH/NV 1993, 87, unter |.3.b [Rz 42]). Die Zahlungen auf die Kaufpreisforderung waren
von der Tochter nach dem Tod der Klager an deren Erben zu erbringen. Auch lag nach der Kaufpreisvereinbarung
trotz des Alters der Klager zum Ubergabezeitpunkt und der Dauer der Ratenzahlungen (... Jahre) kein relevantes
Versorgungsmotiv zugrunde. Vielmehr ging es bei der Vereinbarung der Ratenzahlungen nach den bindenden
Feststellungen des FG ausschlief’lich darum, der Tochter den Erwerb des Grundstlicks zum Verkehrswert zu
ermoglichen. Kaufpreisraten wie im Streitfall enthalten keine Ertrage aus einem Rentenrecht im Sinne des § 22
Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 1 EStG.

b) Die Klager haben in den Streitjahren aus der Veraufierung des bebauten Grundstuicks gegen Ratenzahlungen
auch keine Einkunfte aus Kapitalvermogen gemaf’ & 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG erzielt.

Es bedarf keiner abschlieRenden Entscheidung, ob und gegebenenfalls unter welchen Umstanden Teilzahlungen
(Raten) in einen Zins- und einen Tilgungsanteil aufgeteilt werden (mussen). Etwaige bei wirtschaftlicher
(kaufmannischer) Betrachtung in den einzelnen Teilzahlungen enthaltene oder gemaf3 § 12 Abs. 3 BewG typisierend
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ermittelte Zinsanteile sind jedenfalls keine steuerpflichtigen Entgelte fir eine Kapitaliiberlassung gemaf & 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG, wenn die Vertragspartner --wie hier-- ausdriicklich vereinbart haben, dass jede einzelne
Teilzahlung in voller Hohe auf den Kaufpreis angerechnet wird und der Kaufpreis unentgeltlich gestundet sein soll.

aa) Zu den Einkunften aus Kapitalvermogen gehoren nach & 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 EStG Ertrage aus sonstigen
Kapitalforderungen jeder Art, wenn die Riickzahlung des Kapitalvermdgens oder ein Entgelt fiir die Uberlassung des
Kapitalvermogens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist, auch wenn die Hohe der Riickzahlung oder des
Entgelts von einem ungewissen Ereignis abhangt. Dies gilt unabhangig von der Bezeichnung und der
zivilrechtlichen Ausgestaltung der Kapitalanlage (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 EStG).

bb) Vereinbaren die Vertragspartner bei der entgeltlichen Ubertragung eines Vermégensgegenstands im
Privatvermogen gegen Ratenzahlungen, dass die vom Erwerber zur Erfiillung des Kaufpreises zu erbringenden
Teilzahlungen in voller Hohe als Gegenleistung flr den Kaufgegenstand geleistet werden sollen und die in der
Ratenzahlungsvereinbarung liegende Stundung zinslos gewahrt wird, ist fur die Besteuerung des Veraufierers von
einer unentgeltlichen Stundung der Kaufpreisforderung auszugehen, sofern sich nicht aus dem Steuerrecht ergibt,
dass die Vereinbarung der Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden kann. Ein etwaiger bei wirtschaftlicher
(kaufmannischer) Betrachtung in jeder einzelnen Teilzahlung enthaltener oder gemaf & 12 Abs. 3 BewG typisierend
ermittelter Zinsanteil ist kein steuerpflichtiges Entgelt fiir eine Kapitaliiberlassung (Anderung der Rechtsprechung).

cc) Der Prifung, ob im Einzelfall ein Entgelt fur eine Kapitaluberlassung gemaf3 & 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG vereinbart
und geschuldet ist, ist in erster Linie der Inhalt der Kaufpreisvereinbarung zugrunde zu legen. Etwas anderes kommt
grundsatzlich nur aufgrund dagegen sprechender Umstande (z.B. der Verschleierung einer Zinsabrede oder wegen
eines Gestaltungsmissbrauchs gemafd & 42 AO) in Betracht. Solche Umstande konnen darin liegen, dass der
Erwerber bei sofortiger Zahlung des Kaufpreises vereinbarungsgemaf} einen geringeren Betrag hatte entrichten
mussen (vgl. BFH-Beschluss vom 08.10.2014 - VIII B 115/13, BFH/NV 2015, 200, Rz 9, m.w.N.). Soweit der Senat den
sich aus einer zwangsweise vorzunehmenden Aufteilung jeder Teilzahlung in einen Zins- und einen Tilgungsanteil
ergebenden Zinsanteil trotz vereinbarter Unentgeltlichkeit der Stundung in der Vergangenheit als steuerpflichtiges
Entgelt des VerauRerers fur eine Kapitaluberlassung an den Kaufer im Sinne des & 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG behandelt
hat, halt er daran nicht langer fest.

(1) Mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14.08.2007 (BGBL | 2007, 1912) hat der Gesetzgeber die
Besteuerung von Kapitalanlagen unter anderem flr unbeschrankt steuerpflichtige natirliche Personen, deren
Kapitalanlagen dem steuerlichen Privatvermogen zuzurechnen sind, zum 01.01.2009 grundlegend neu gestaltet.
Gemaf § 20 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG unterliegen auch die realisierten Wertveranderungen
(Gewinne und Verluste) sonstiger Kapitalforderungen (8 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) nunmehr in vollem Umfang der
Besteuerung, wenn es sich um nach dem 31.12.2008 erworbene oder begriindete Forderungen handelt (BFH-Urteile
vom 24.10.2017 - VIII R 13/15, BFHE 259, 535, BStBL I1 2020, 831; vom 18.06.2024 - VIII R 25/23, BFHE 285, 49,
BStBL Il 2024, 691). Dieser geanderte Rechtsrahmen erfordert fur die zinslose Stundung einer Kaufpreisforderung
eine Abgrenzung der in § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG tatbestandlich erfassten (laufenden) Entgelte fir die Uberlassung von
Kapitalvermdgen zur Nutzung von der gemaf: § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 EStG ebenfalls
steuerbaren Ruickzahlung der Kapitalforderung. Letztere flihrt zu Gewinnen gemaft § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2
Satz 2, Abs. 4 Satz 1 EStG, wenn eine unter dem Nominalwert erworbene und gestundete Kapitalforderung zu einem
hoheren Preis zurlickgezahlt wird. Im Fall von Teilzahlungen zu unterschiedlichen Falligkeitszeitpunkten sind die
Rickzahlungsbetrage hierbei nicht in etwaige Zins- und Tilgungsanteile aufzuteilen, sondern in vollem Umfang als
Tilgungsbetrage zu behandeln (BFH-Urteil vom 25.10.2022 - VIII R 1/19, BFHE 278, 452, BStBL |1 2023, 252, Rz 23).
Dem hat sich die Finanzverwaltung angeschlossen (BMF-Schreiben vom 14.05.2025, BStBL | 2025, 1330, Tz. 48, 58,
60).

(2) In der unentgeltlichen Stundung einer Kapitalforderung liegt --wie schon bisher-- eine Kapitaluberlassung im
Sinne von & 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG (vgl. BFH-Urteile vom 25.06.1974 - VIII R 163/71, BFHE 114, 463, BStBL Il 1975,
431, unter I.1. [Rz 11]; vom 26.06.1996 - VIII R 67/95, BFH/NV 1997, 175, unter 1.b [Rz 18]). Daran hat sich mit
Einfuhrung des gedanderten rechtlichen Rahmens fiir die Besteuerung von Kapitalertragen nichts geandert.

(3) Ein Entgelt fur diese Kapitaliiberlassung ist aber grundsatzlich nicht anzunehmen, wenn die Vertragspartner die
zinslose Stundung einer sonstigen Kapitalforderung vereinbart haben, es sei denn, die Vereinbarung kann aus
allgemeinen Griinden der Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden (unter (4)) oder die Annahme einer
entgeltlichen Stundung ist entgegen dem Vereinbarten gesetzlich angeordnet (unter (5)).

(4) Die Vereinbarung einer vollentgeltlichen Ubertragung von Wirtschaftsgiitern im Privatvermégen bei zinsloser
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Stundung des Kaufpreises ist --wie dargelegt-- zivilrechtlich mdglich. Sie ist auch steuerlich grundsatzlich
anzuerkennen. Zwar mag eine solche Vereinbarung unter fremden Dritten nicht Ublich sein. Das genugt aber nicht,
um ihr von vornherein (und allgemein) die steuerliche Anerkennung zu versagen. Grundsatzlich sind zivilrechtlich
wirksame Vereinbarungen der Besteuerung zugrunde zu legen. Das gilt (mit Einschrankungen) auch, wenn sie nicht
fremdublich sind. Auch einander nahestehende Personen kdnnen ihre Verhdltnisse mit steuerlicher Wirkung
grundsatzlich so regeln, wie es ihren Bedurfnissen mit Ruicksicht auf das Naheverhaltnis entspricht. Das Steuerrecht
beanstandet nicht jede Abweichung vom Mafstab des Fremdvergleichs. Beanstandet werden insbesondere
steuerlich motivierte Gestaltungen, die unter fremden Dritten nicht Giblich waren. Aus dem Naheverhaltnis sollen
sich keine steuerlichen Vorteile ergeben.

Bei der zinslosen Stundung einer Kaufpreisforderung handelt es sich nicht in jedem Fall um eine steuerlich
motivierte Gestaltung. An einer steuerlich motivierten Gestaltung fehlt es insbesondere, wenn die zinslose
Stundung --wie im Streitfall-- erforderlich ist, um der Tochter den Erwerb des Wirtschaftsguts Uberhaupt erst zu
ermoglichen. Ist der Erwerber finanziell nicht ausreichend leistungsfahig und entscheidet sich der VeraufRerer
gleichwohl mit Riicksicht auf das personliche Naheverhaltnis dazu, an ihn zu veraufiern, ist dies grundsatzlich vom
Steuerrecht hinzunehmen. Der VeraufRerer ist insbesondere aus steuerlichen Grinden nicht gehalten, wegen der
mangelnden Leistungsfahigkeit des Erwerbers von dem gewollten Verkauf Abstand zu nehmen und sein Grundstiick
an einen anderen leistungsfahigeren Erwerber zu veraufern. Kommt der Kaufvertrag nur zustande, wenn der
VerauRerer dem Erwerber den Kaufpreis (unentgeltlich) stundet, gilt nichts anderes, solange keine Anhaltspunkte
fur eine steuerliche Gestaltung hinzutreten.

Eine zwangsweise Aufteilung der einzelnen Teilzahlungen in einen Zins- und einen Tilgungsanteil kann unter den
gegebenen Umstanden nicht auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise gestutzt werden. Es bedarf keiner
allgemeinen Klarung, ob jenseits der (z.B. in den §§ 39 ff. AO) kodifizierten Fallgruppen die wirtschaftliche
Betrachtungsweise steuerbegrindend herangezogen werden kann. Aus dem Umstand, dass die zinslose Stundung
der Kaufpreisforderung bei Anerkennung des Wunsches der Klager, ihr Grundstiick an die Tochter zu veraufern,
unter den vom FG festgestellten Umstanden wirtschaftlich geradezu geboten und deshalb vom Steuerrecht
hinzunehmen war, ergibt sich, dass die wirtschaftliche Betrachtungsweise nicht zu einem anderen Ergebnis flihren
kann.

Unbenommen bleibt, dass einer von den Vertragspartnern gewollten zinslosen Stundung unter anderen Umstanden
im Einzelfall die steuerliche Anerkennung zu versagen sein konnte. Dafur mussten indes im Einzelfall Anhaltspunkte
vorliegen und festgestellt sein. Solche Anhaltspunkte hat das FG im Streitfall nicht festgestellt; sie werden vom FA
auch nicht geltend gemacht und sind auf der Grundlage der tatsachlichen Feststellungen des FG fernliegend.

(5) Eine entgeltliche Stundung des Kaufpreises ist bei vollentgeltlicher Ubertragung von Wirtschaftsgiitern im
Privatvermogen und vereinbarter sowie steuerlich anzuerkennender unentgeltlicher Stundung der
Kaufpreisforderung auch nicht gesetzlich angeordnet. § 12 Abs. 3 BewG bietet hierfur keine ausreichende
gesetzliche Grundlage.

Soweit der Senat dies in der Vergangenheit anders beurteilt (vgl. BFH-Urteile vom 25.06.1974 - VIII R 163/71, BFHE
114, 463, BStBL 1l 1975, 431, unter I.1. [Rz 11]; vom 14.07.2020 - VIII R 3/17, BFHE 269, 192, BStBL Il 2020, 813,

Rz 23 bis 26; vom 21.10.1980 - VIII R 190/78, BFHE 132, 38, BStBL 11 1981, 160, [Rz 15]; vom 26.06.1996 -

VIII R 67/95, BFH/NV 1997, 175, unter 1.b [Rz 18]), mangels einer spezialgesetzlichen Regelung im
Einkommensteuerrecht die zwangsweise Aufteilung jeder Teilzahlung auf 8 1 i.V.m. § 12 Abs. 3 BewG gestutzt,
typisierend einen von Beginn an in jeder Rate enthaltenen Zinsanteil unter Anwendung eines RechnungszinsfuRes
in Hohe von 5,5 % ermittelt und im Zinsanteil ein steuerpflichtiges Entgelt fir die Kapitaluberlassung gesehen hat
(vgl. z.B. BFH-Urteile vom 21.10.1980 - VIII R 190/78, BFHE 132, 38, BStBL Il 1981, 160, [Rz 15]; vom 26.06.1996 -
VIII R 67/95, BFH/NV 1997, 175, unter 1.b [Rz 18]), halt er daran fur die Besteuerung des VeraufRerers nicht weiter
fest.

§ 12 Abs. 3 BewG hilft im Privatbereich nicht Gber die nicht gewollte oder fehlende Vereinbarung oder Zusage eines
Entgelts fur die Kapitaluberlassung hinweg. Weder verweist § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG auf & 12 Abs. 3 BewG noch wirkt
§ 12 Abs. 3 BewG im Anwendungsbereich des & 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 EStG steuerbegrundend (so bereits Kaeser, Der
Betrieb 1998, 1155 ff., Kalmes, BB 1991, 1609 ff.).

Der geanderte Regelungsrahmen in § 20 Abs. 1 und Abs. 2 EStG zwingt zudem dazu, Entgelte, die als
Nutzungsentgelt fur eine Kapitaliiberlassung (auch im weiteren Sinne) gezahlt werden, von Tilgungsleistungen
abzugrenzen, die im Rahmen einer ebenfalls steuerbaren Rickzahlung der Forderung anfallen. Diese Abgrenzung
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hat in erster Linie anhand der von den Vertragspartnern getroffenen Vereinbarungen und der Zwecksetzung der
jeweiligen Zahlungen zu erfolgen, es sei denn, die Vereinbarung kann nicht berticksichtigt werden oder aus den
steuerrechtlichen Regelungen folgt etwas anderes.

Im Anwendungsbereich des & 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG bedarf es ferner keiner Bewertung (und Aufteilung) der
erworbenen Forderung in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil, der als fiktives Nutzungsentgelt fur eine
Kapitaluiberlassung in Gestalt der Stundung anzusehen ware.

dd) Die Stetigkeit der Rechtsprechung des BFH ist ein wesentliches Element der Rechtssicherheit, sodass die
Anderung einer langjahrigen Rechtsprechung nur dann gerechtfertigt ist, wenn schwerwiegende sachliche Griinde
dafursprechen (Beschluss des Grofien Senats des BFH vom 05.07.1990 - GrS 2/89, BFHE 161, 332, BStBL 11 1990,
837, unter C.I11.1. [Rz 101]). Die vorstehend dargelegten Grinde gentigen diesen Anforderungen.

ee) Bei Anwendung dieser Grundsatze fehlt es im Streitfall an einem Entgelt fur die Kapitalliberlassung gemaf: § 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG.

Die Klager und ihre Tochter haben Stundungszinsen ausdriicklich ausgeschlossen und stattdessen vereinbart, dass
der Tochter der Stundungsvorteil unentgeltlich zugewendet werden sollte. Die Klager haben auf die Vereinbarung
von Stundungszinsen verzichtet, weil ihre Tochter nur bedingt finanziell leistungsfahig war. Bedenken gegen die
zivilrechtliche Wirksamkeit der Vereinbarung bestehen nicht. Umstande, aus denen sich im Streitfall ergeben
konnte, dass die zivilrechtlich wirksame Vereinbarung der Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden kann, sind
--wie dargelegt-- weder festgestellt noch ersichtlich. Daraus ergibt sich fiir die Besteuerung der Klager als
Veraufderer, dass sie die Kaufpreisforderung unentgeltlich gestundet und in den Streitjahren aus der Vereinnahmung
der Teilzahlungen, die vereinbarungsgemaf in voller Hohe auf die Kaufpreisforderung entfallen (Tilgungsanteil =
100 %), keine steuerpflichtigen Kapitalertrage fur eine Kapitaluberlassung erzielt haben.

ff) Der Senat weicht mit dieser Anderung seiner Rechtsprechung nicht von tragenden Rechtssitzen des BFH in den
Urteilen vom 26.11.1992 - X R 187/87 (BFHE 170, 98, BStBL Il 1993, 298, unter 11.6.b, c und d [Rz 42 bis 44]) und
vom 17.03.2010 - X R 38/06 (BFHE 229, 163, BStBL |1 2011, 622, Rz 39, 40) ab.

Im BFH-Urteil vom 26.11.1992 - X R 187/87 (BFHE 170, 98, BStBL Il 1993, 298, unter 11.6.c und d [Rz 43 bis 44]) hat
der X. Senat fiir einen gestundeten Pflichtteilsanspruch entschieden, der in Hohe des Barwerts einer Forderung
bestand und in Hohe eines hoheren Nominalbetrags zu erfiillen war, dass die Differenz Entgelt firr die Stundung des
Anspruchs sei. Dem lag aber die --im Streitfall nicht gegebene-- Konstellation zugrunde, dass der Schuldner des
Anspruchs bei alsbaldiger Erflllung einen geringeren Betrag als bei spaterer Zahlung hatte entrichten mussen.

Im BFH-Urteil vom 17.03.2010 - X R 38/06 (BFHE 229, 163, BStBL 1l 2011, 622, Rz 39, 40) war vom X. Senat die
Frage zu entscheiden, ob die zinslos gestundete Kaufpreisforderung aus der VerauRerung eines landwirtschaftlichen
Kiesvorkommens im Rahmen des Rechtsinstituts der Vermdgensubergabe gegen Versorgungsleistungen ihrer Art
nach eine (substituierende) ertragbringende Wirtschaftseinheit sein konne, da eine solche Forderung einen gemaf}

§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG steuerpflichtigen Zinsanteil enthalte. Letzteres hat der X. Senat in jener Entscheidung seiner
Wiurdigung zwar zugrunde gelegt. Er hat sich aber nicht tragend zu der hier erheblichen Frage geaufiert, ob § 12
Abs. 3 BewG eine Steuerpflicht des Zinsanteils als Entgelt entgegen einer Vereinbarung uUber die zinslose Stundung
eines Kaufpreises begriinden kann. Auch ist diese Entscheidung zu einer Rechtslage ergangen, die nach dem
31.12.2008 erworbene oder begriindete sonstige Kapitalforderungen nicht betraf.

c) Die Klager haben in den Streitjahren auch keinen Riickzahlungsgewinn gemaf & 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2
Satz 2 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 EStG erzielt.

aa) Bei der Erfiillung von nach dem 31.12.2008 begriindeten oder erworbenen Kapitalforderungen kénnen
steuerpflichtige Gewinne entstehen, wenn die zur Erflllung erbrachten Zahlungen die vom Forderungsinhaber
selbst getragenen Anschaffungskosten Ubersteigen (8§ 20 Abs. 2 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 EStG;
vgl. BFH-Urteile vom 24.10.2017 - VIII R 13/15, BFHE 259, 535, BStBL Il 2020, 831; vom 25.10.2022 - VIII R 1/19,
BFHE 278, 452, BStBL 11 2023, 252; vom 18.06.2024 - VIII R 25/23, BFHE 285, 49, BStBL Il 2024, 691; oben unter
[1.2.b.cc (1)). Die Kaufpreisforderung der Klager ist nach dem 31.12.2008 begriindet worden.

bb) Aus der ratenweisen Erfillung einer zinslos gestundeten Kaufpreisforderung ergibt sich nach diesen
Vorschriften kein Rickzahlungsgewinn.

Der Erwerb einer Kaufpreisforderung im Privatvermogen ist ein Anschaffungsvorgang. Erfullt der Erwerber (die
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Tochter) den vereinbarten Kaufpreis in Raten, die (vereinbarungsgemaf3) einen Zinsanteil nicht enthalten und auch
nicht zwangsweise aufzuteilen sind, sind diese Teilzahlungen ratierlich jeweils in voller Hohe mit den beim
Forderungserwerb entstandenen Anschaffungskosten zu verrechnen. Da auch im Rahmen des & 20 Abs. 2 Satz 2
EStG die zivilrechtliche Vereinbarung mafigeblich ist, handelt es sich bei jeder Rate in voller Hohe um eine
Tilgungsleistung, die gemaf’ § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG mit den Anschaffungskosten der Forderung zu verrechnen ist.

57 Auch fir die Prufung des & 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 EStG gibt es keine Rechtsgrundlage,
die abweichend von der getroffenen Vereinbarung eine Aufteilung des nominalen Forderungsbetrags in einen
wirtschaftlich oder gemaf & 12 Abs. 3 BewG zu ermittelnden Barwert als Anschaffungskosten der Forderung und
einen sich hieraus ergebenden Differenzbetrag zum Nominalbetrag der vereinbarten Teilzahlungen vorgibt.

58 3. Der Senat entscheidet mit Einverstandnis der Beteiligten ohne mindliche Verhandlung (§ 121 i.V.m. § 90 Abs. 2
FGO).

59 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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